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Einleitung 

Die Kommission der Europäischen Union (EU) hat entschieden, sich für 
die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auszusprechen. 
Wenn der EU-Rat auch im Dezember 2004 diesem Vorschlag folgt, dürfte 
es bald soweit sein. Dann wollen die EU und die Türkei spätestens im 
kommenden Sommer mit den Gesprächen für einen türkischen Beitritt be-
ginnen. Dies ist jedenfalls der erklärte Wille der EU-Staats- und Regie-
rungschefs, den sie vor zwei Jahren in Kopenhagen übereinstimmend 
verlautbaren ließen. Mit dem jüngsten Fortschrittsbericht der EU-
Kommission erreicht jedenfalls der seit der Anerkennung der Beitrittskan-
didatur vor etwa fünf Jahren in Helsinki aufgenommene „Europa-
Marathon“ in der Türkei eine neue Etappe. 

Damals gerade die Macht übernommen, ging der neue Regierungschef Ab-
dullah Gül im Dezember 2002 in der Hoffnung nach Kopenhagen, mit ei-
nem Verhandlungstermin in der Tasche nach Hause zurückzukehren. Doch 
die EU-Chefs ließen sich nicht unter Druck setzen. Auch die Regierung der 
„Partei für Gerechtigkeit und Wohlstand“ (Adalet ve Kalkınma Partisi – 
AKP) setzte später den Europa-Kurs unbeirrt, gar erfolgreich fort. Die seit-
dem beschleunigten Reformen führten letztendlich auch dazu, den Partei-
chef, Recep Tayyip Erdogan, in die Politik wieder zurück zu holen, aus der 
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er zuvor aus politischen Gründen für mehrere Jahre ausgeschlossen worden 
war. Dies hat Erdogan, der inzwischen die Regierung führt, nicht nur der 
überwältigenden Mehrheit seiner Partei im Parlament zu verdanken. Viel-
mehr ist der landesweite Konsens über die europäische Integration der Tür-
kei dafür verantwortlich, der schon längst Politik und Verwaltung, 
Wirtschaft und Gesellschaft, samt Militärs und ziviler Trägerorganisationen 
u.a. weitgehend umfasst. 

Weite Kreise sind sich in der Türkei über mögliche Konsequenzen, sprich 
Machtverschiebungen, aufgrund dieses Reformprozesses bewusst. Nicht 
nur das Militär wird zunehmend unter die Aufsicht der Politik gestellt; auch 
die Politik wird immer mehr für den zivilen Zugriff und die Mitwirkung 
freigegeben. Der Staat soll zwar schlanker werden; seine Strukturen und 
Aufgaben sollen ebenfalls neu geregelt werden. Auch die Wirtschaft wird 
immer stärker den freien Kräften überlassen; neue Institutionen sollen den 
Markt zugleich gegen die tägliche Willkür der Politik abschirmen. „Euro-
pafähig“ (Nohlen 2002: 237) soll die Türkei schließlich werden, die zum 
Unglück der meist europäischen Konservativen wie der Nationalisten im-
mer weiter in die EU, den „Nucleus Europas“, eindringt. 

Angesichts dieser zu erwartenden tief greifenden Veränderungen in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft in der Türkei stellt sich allerdings die Frage, 
inwieweit die bisher vorhandenen Gruppen und Institutionen, die lange 
Jahre die Macht und das Sagen im Land innehatten, nun bereit sind, ihren 
„politischen Besitz“ mit anderen Stellen zu teilen. Auch mit Blick auf die 
zunehmende Globalisierung und die europäische Integration bilden nicht 
die bisherigen Akteure in Politik und Verwaltung – jedenfalls nicht in ihrer 
bisher bekannten Rolle – den Gegenstand der Untersuchung. Vielmehr 
wird es im Folgenden um jene politischen und administrativen Akteure ge-
hen, die in der künftigen Türkei voraussichtlich neue Kompetenzen und 
Aufgaben erwarten, die Kommunalverwaltungen. Bisher durch die Zentrale 
von der politischen Macht weitgehend abgeschnitten, werden diese lokalen 
Selbstverwaltungen bald aufgefordert sein, ihre Angelegenheiten selbst zu 
erledigen. Wenn dieser Traum der türkischen Kommunen durch die anste-
hende umfassende Verwaltungsreform auch bald zumindest teilweise in 
Erfüllung gehen dürfte, Zweifel herrschen allerdings darin, wie weit die 
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Kommunalverwaltungen den neuen Herausforderungen entsprechen kön-
nen. Nicht nur das: Was halten überhaupt die Kommunen von der türki-
schen Zukunftsvision der europäischen Integration? Sind sie als lokale 
Vollzieher vieler künftiger Anpassungsgesetze überhaupt gewillt und in der 
Lage, den Integrationsprozess voranzutreiben? 

Im Folgenden werden zunächst die Funktionen und der Aufbau der öffent-
lichen Verwaltung der Türkei dargestellt. Nach einer kurzen Einführung in 
die türkische Zentralverwaltung, die sich aus Hauptstadt- und Provinzorga-
nisation zusammensetzt, werden die unterschiedlichen Formen der Kom-
munalverwaltung dargestellt, d.h. die Provinzsonderverwaltungen, die 
Stadtverwaltungen sowie die Dorfverwaltungen. Als eine neue Form der 
lokalen Selbstverwaltung werden außerdem die Großstadtverwaltungen 
vorgestellt, die infolge des rasanten Verstädterungsprozesses entstanden 
sind. 

Anschließend werden hier die Ergebnisse einer Untersuchung unter füh-
renden Kommunalverwaltern vorgestellt, die nach ihren EU-Haltungen be-
fragt wurden. Rund 200 höhere Kommunalbeamte aus insgesamt 26 
Stadtverwaltungen der Provinzen Antalya, Burdur und Isparta aus der west-
lichen Mittelmeerregion äußerten sich zu den Fragen der europäischen In-
tegration und der EU-Türkei-Beziehungen. 

Nach einer ersten Auswertung der Befragung kam es im Frühjahr 2003 im 
Rahmen eines vom Verfasser geleiteten Projektes an der Akdeniz Universi-
tät zu einer Veranstaltungsreihe, die in den genannten Provinzhauptorten 
durchgeführt wurde. An dem von der Vertretung der Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES) in Istanbul geförderten Bildungsprojekt nahmen über 150 
führende Kommunalverwalter teil. Mit Hilfe der „Union der Stadtverwal-
tungen der Mittelmeerregion“ (ABB), die bereits die Durchführung der Be-
fragung unterstützte, kam es zur Organisation von insgesamt neun 
Seminaren über jeweils zwei Tage. Daher gilt der Dank des Verfassers der 
FES wie der ABB, ohne deren Unterstützung die Studie wie das spätere 
Bildungsprogramm nicht zustande gekommen wäre.  

Nicht zuletzt infolge eines Studienaufenthaltes im Sommer 2004 in Bonn, 
am Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) der Rheinischen 
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Friedrich-Wilhelms-Universität, konnte die Studie vertieft und ausführlich 
ausgewertet werden. Auch dem ZEI, das ebenfalls den Druck der Untersu-
chungsergebnisse möglich machte, gilt der Dank des Verfassers. Schließ-
lich gilt dem Fachbereich für Öffentliche Verwaltung an der Akdeniz 
Universität, insbesondere seinem Leiter, Prof. Dr. Ali Öztekin, der stets mit 
einem kritischen Blick die Studie von Anfang an begleitete, der besondere 
Dank des Autors. 

Dr. Erol ESEN 

Antalya, Oktober 2004 
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I. Struktur und Aufgaben der Zentralverwaltung 

Die öffentliche Verwaltung der Türkei setzt sich zum einen aus der Zentral- 
und zum anderen aus der kommunalen Selbstverwaltung zusammen. Der 
„Aufbau und die Aufgaben der Verwaltung“, so Artikel 123 der Türkischen 
Verfassung von 1982 (TVer) „beruhen auf den Prinzipien der Zentralver-
waltung und der Kommunalverwaltung“, auch öffentliche Verwaltung 
(public administration) genannt. Es geht hierbei weniger um das Regie-
rungssystem, die administrativen Aufgaben und Organe der Verwaltungs-
einheiten haben vielmehr mit der vollziehenden Gewalt des Staates, der 
Exekutive, zu tun. Damit handelt es sich bei der Frage der Verwaltung um 
die Organe der Zentralverwaltung auf der einen und die der Kommunal-
verwaltung auf der anderen Seite. Die Zentralverwaltung selbst setzt sich 
wiederum aus der Hauptstadt- und der Provinzorganisation zusammen. 

Anders als in den föderalistischen Staaten ist der Einheitsstaat Türkei durch 
eine besondere Machtstellung der Zentralbehörden in Ankara gekennzeich-
net; die Legislative wie die Judikative sind nach dem zentralstaatlichen 
Prinzip aufgebaut. Sie teilen ihre Zuständigkeiten mit keiner anderen Orga-
nisation auf regionaler bzw. lokaler Ebene. Neben den Zentralorganen in 
Ankara verfügt dagegen die Exekutive über ein dichtes Organisationsnetz 
in der Provinz, das die zentrale Staatsmacht weit in das Land hinein tragen 
und die Gesetze vollziehen helfen soll. 

1. Die Hauptstadtorganisation 

Da es sich bei der öffentlichen Verwaltung vorwiegend um die vollziehen-
de Gewalt handelt, werden im Folgenden die Struktur und Organisation der 
Exekutive beschrieben. Dabei bildet der „Staatspräsident“ (Cumhurbaşka-
nı) mit seinem umfassenden Amtsapparat in Ankara „nicht nur ein wesent-
liches Element“ (Rumpf 1985: 185) der Exekutive. Als höchster 
Repräsentant der Republik und Garant der Einheit der Nation verfügt er 
auch über Befugnisse in Zusammenhang mit der gesetzgebenden und recht-
sprechenden Gewalt, auf die hier allerdings nicht ausführlich eingegangen 
werden kann. Seine Aufgaben und die Regeln zu seiner Wahl leiten sich 
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aus den Artikeln 101-104 der Verfassung von 1982 ab. Demnach wird der 
Staatspräsident unter den türkischen Bürgerinnen und Bürgern mit Hoch-
schulabschluss, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, mit Zweidrittel-
mehrheit der „Türkischen Grossen Nationalversammlung“ (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi - TBMM) einmalig und für sieben Jahre gewählt. Während 
sich seine Kompetenzen hinsichtlich der Judikative u.a. in der Ernennung 
von Mitgliedern verschiedener juristischer Gremien und der Gerichte, ein-
schließlich des Verfassungsgerichtes, erschöpfen, kann das Staatsoberhaupt 
gegen die Gesetzesbeschlüsse der TBMM Veto einlegen.  

Nicht zuletzt aufgrund seiner umfassenden Befugnisse auf dem Gebiet der 
vollziehenden Gewalt wird nicht selten vom Staatspräsidenten als der Spit-
ze der Exekutive gesprochen (Öztekin 2002: 256; Yoldaş 2000: 123f). Der 
lange Katalog seiner exekutiven Kompetenzen reicht von der Mitbestim-
mung der Zusammensetzung des Ministerrates und der Möglichkeit der 
Übernahme von dessen Vorsitz bis hin zur Ernennung der Mitglieder bzw. 
Amtsleiter von zentralen Staatsorganen wie den lokalen Selbstverwal-
tungsbehörden (Art. 104 TVer). Zudem ist der Staatspräsident der Oberbe-
fehlshaber der Streitkräfte; er ernennt den „Generalstabschef“ 
(Genelkurmay Başkanı), entscheidet u.U. über den Einsatz der Streitkräfte 
und bestimmt Teil der Mitglieder des „Hochschulrates“ (Yüksek Öğretim 
Kurulu – YÖK) oder auch die Universitätsrektoren u.a. Er ruft den Natio-
nalen Sicherheitsrat zusammen und leitet diesen. 

Bei seiner Tätigkeit wird der Staatspräsident von seiner Behörde, dem Prä-
sidialamt, unterstützt. Der „Staatskontrollrat“ (Devlet Denetleme Kurulu), 
dessen Mitglieder der Staatspräsident selbst ernennt, verleiht seinen Kon-
trollbefugnissen, insbesondere in der Exekutive, besonderen Ausdruck. Der 
Staatskontrollrat wird auf Weisung des Staatspräsidenten tätig und kontrol-
liert außer den Streitkräften und den Gerichten alle öffentlichen Einrich-
tungen und Behörden ungehindert.  

Als Chef der Regierung, auch des Hauptorgans der Legislative, bildet der 
„Ministerpräsident“ (Başbakan) zusammen mit dem Kabinett die Spitze 
der Exekutive. Der Staatspräsident beauftragt einen geeigneten Abgeordne-
ten mit der Gründung der Regierung (Art. 110 TVer). Nachdem dieser aus 
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der Mitte der TBMM oder aus anderen Personen mit entsprechenden Vor-
aussetzungen der Wählbarkeit zum Abgeordneten die Mitglieder seines 
Kabinetts festgelegt hat, legt er dieses dem Staatspräsidenten zur Bestäti-
gung vor. Stimmt auch das Parlament dem Regierungsprogramm und der 
Ministerliste zu (Art. 109 TVer), so ist die Gründung der Regierung abge-
schlossen. Die Kompetenz, die gesamte Regierungsarbeit zu koordinieren 
und die Rechtsaufsicht über seine Minister zu führen (Art. 112 TVer), gibt 
dem Ministerpräsidenten eine herausragende Stellung1 in der Regierung. Er 
kann jederzeit dem Staatspräsidenten die Entlassung seiner Minister vor-
schlagen, ohne dadurch die Fortsetzung der Regierungsarbeit besonders zu 
gefährden. Tritt allerdings der Ministerpräsident zurück oder wird er  vom 
Parlament gestürzt, so endet die Arbeit für das gesamte Kabinett (Rumpf 
1985: 185). 

Geleitet vom Staatssekretär verfügt das Amt des Ministerpräsidenten über 
einen umfassenden Arbeitsapparat, der sich aus Hauptdienstämtern, den 
Beratungs- und Kontrollorganen, den Hilfsorganen sowie den untergeord-
neten Behörden zusammensetzt. Als zentrale Koordinierungsstelle der ge-
samten Regierungspolitik verfügt das Amt des Ministerpräsidenten über die 
Möglichkeit der Machtkonzentration bzw. –verteilung, denn eine ganze 
Reihe von Behörden, die per Gesetz mit eigenen Aufgaben und Kompeten-
zen geschaffen werden und über den Status einer öffentlichen Körperschaft 
sowie teilweise über eigene Finanzmittel verfügen, können dem Regie-
rungschef bzw. seinem Haus oder einem Ministerium unterstellt werden 
(Öztekin 2002: 257f). Der Ministerpräsident kann aber auch für einzelne 
oder mehrere dieser Behörden bzw. für besondere Arbeitsbereiche einen 
oder mehrere Staatsminister ernennen. Insbesondere in Zeiten der Mehrpar-
teienkoalitionen dienen diese Behörden als Kompromissmasse, die teilwei-
se unter Kabinettsmitgliedern bis zu 35 an der Zahl verteilt werden. 

In diesem Zusammenhang kann auf den bisher immer dem Ministerpräsi-
denten unterstellten „Generalstab“ (Genelkurmay Başkanlığı), die oberste 
Militärbehörde, hingewiesen werden. Auch die „Nationale Nachrichtenor-

 
1 Dies ist jedoch nicht zu vergleichen mit der Richtlinienkompetenz nach Artikel 65 GG, die zusammen 

mit Artikel 64 GG u.a. schließlich den Begriff der “Kanzlerdemokratie” maßgebend prägte, vgl. hierzu: 
Niclauss 2004: 69ff. 
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ganisation“ (Milli Istihbarat Teskilatı – MİT) gehörte bisher meist zum 
Dienstbereich des Ministerpräsidenten. Dagegen gibt es eine Reihe von 
weiteren Behörden mit wechselnden Leitungsstellen, wie z.B. das „Staatli-
che Planungsamt“ (Devlet Planlama Teşkilatı - DPT), das „Staatssekretari-
at für Finanzen“ (Hazine Müsteşarlığı) bzw. „Staatssekretariat für 
Aussenhandel“ (Dış Ticaret Müsteşarlığı) oder auch verschiedene General-
direktionen als untergeordnete Behörden. 

Zu den Hauptstadtorganisationen der Exekutive zählen noch die „Ministe-
rien“ (bakanlık) und die ihnen untergeordneten bzw. nachgeordneten Be-
hörden. Meist auch als Mitglieder der TBMM stehen die vom 
Staatspräsidenten ernannten Kabinettsmitglieder jeweils ihren Ministerien, 
den obersten Verwaltungsbehörden des Landes, vor und sind politisch dem 
Ministerpräsidenten gegenüber verantwortlich. Mit Ausnahme von 
„Staatsministerien“ (devlet bakanlığı) ohne Sachbereich werden alle Minis-
terien kraft eigenen Gesetzes gegründet; sie sind Körperschaften des öffent-
lichen Rechts und verfügen über einen eigenen Haushalt (Öztekin 2002: 
259f; Yoldaş 2000: 128).  

Das Gesetz Nr. 3046 aus dem Jahre 1984 (Resmi Gazete, Nr. 18540, vom 
9.10.1984) legt zudem die Organisation der Ministerien, sprich die Grün-
dung, Zusammenlegung und Schließung, genau fest. So sieht das Gesetz 
vor, dass die Ministerien neben der Zentrale in der Hauptstadt Ankara auch 
über Organisationseinheiten in der Provinz bzw. im Ausland verfügen kön-
nen. Darüber hinaus können den Ministerien weitere Behörden mit per Ge-
setz definierten Aufgaben unter- bzw. nachgeordnet werden. Wenn eine 
Organisation in der Provinz vorgesehen ist, ist ein Ministerium außerhalb 
der Zentrale teilweise durch seine gesamten Hauptdienstämter spiegelbild-
lich vertreten. Die untergeordneten bzw. nachgeordneten Behörden werden, 
wenn überhaupt eine Organisation außerhalb der Zentrale vorgesehen ist, in 
den einzelnen Provinzen separat, gar als zuständig für mehrere Provinzen 
organisiert. Im Ausland werden dagegen lediglich wenige Ministerien 
durch eine einfache Vertretung organisiert. 

Derzeit (August 2004) gibt es 14 Ministerien mit Sachbereich, die sehr un-
terschiedlich organisiert sind. Außerdem koordinieren sieben Staatsminister 
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für das Amt des Ministerpräsidenten zahlreiche Aufgaben (http://www. 
basbakanlik.gov.tr). Während ein Teil der Ministerien ausschließlich in 
Ankara organisiert sind, verfügen andere auch über Provinzorganisationen 
(z.B. Gesundheitsministerium, Erziehungsministerium u.a.) und/oder Aus-
landsorganisationen (Ministerium für Auswärtige Beziehungen, Erzie-
hungsministerium). Es gibt wiederum Ministerien, die in Bezirks-, jedoch 
nicht in Provinzhauptorten organisiert sind, wie z.B. das Ministerium für 
Kultur und Tourismus, das hauptsächlich in touristisch erschlossenen Orten 
organisiert ist. Das Gesetz Nr. 3046 bestimmt außerdem den innerministe-
riellen Aufbau der Dienstbereiche (s. Anlage 1). Jedes Ministerium verfügt 
über eine hauseigene Kontrollbehörde, die in der Regel direkt dem Minister 
unterstellt ist und nur im Auftrage des Ministers handelt. Die Organisation 
eines türkischen Ministeriums besteht somit aus fünf bis sieben Bereichen, 
den Behörden und Einrichtungen im Hauptarbeitsbereich, d.h. dem ministe-
riumseigenen Sachbereich, den Beratungs- und Kontrollorganen, den unter-
stützenden Verwaltungseinheiten sowie den nachgeordneten bzw. 
untergeordneten Behörden (Öztekin 2002: 262). Dabei kann die Platzierung 
mancher Organe unterschiedlich sein, wie z.B. die Kontrollorgane oder die 
nach- bzw. untergeordneten Behörden oder auch manche Sonderbehörden, 
die direkt dem Minister statt dem Ministerium und damit seinem Staatssek-
retär unterstellt sein können. 

Meist als Direktionen bzw. Generaldirektionen organisiert, erledigen die 
„nachgeordneten Behörden“ (ilgili kuruluşlar) bzw. „untergeordneten Be-
hörden“ (bağlı kuruluşlar) im Auftrage der zentralen Verwaltungsstellen 
bestimmte Aufgaben. Diese Körperschaften öffentlichen Rechts2 werden 
per Gesetz gegründet, in dem ebenfalls bestimmt wird, welchem Ministeri-
um sie zugeordnet werden. Während die nachgeordneten Behörden teilwei-
se über selbst erwirtschaftete Eigenmittel verfügen, verwenden die 
untergeordneten Behörden in der Regel von der Zentrale zugewiesene 
Haushaltsmittel. Die nachgeordneten Behörden sind meist staatliche Wirt-

 
2 Über die Verwendung der Begriffe “bağlı kuruluşlar” (attached agency) und “ilgili kuruluşlar” 

(affiliated agency) gibt es in der Literatur keine Einigkeit. Selbst in den Gesetzestexten wird zwischen 
den beiden Behördentypen nicht genau unterschieden. Vgl. Bozkurt/Ergun/Sezen 1998: 20f bzw. 115). 
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schaftsunternehmen, die zwar auf Leitungsebene einem Ministerium unter-
stellt, in ihrer Tätigkeit jedoch autonomer sind. 

An der Spitze mit den Organen der Exekutive wird die türkische Zentral-
verwaltung zusätzlich durch Sonderbehörden, vorwiegend in der Haupt-
stadt Ankara angesiedelt, unterstützt. Sie fungieren meist als Beratungs- 
und Kontrollorgane, die allerdings unterschiedlich tätig werden. Diese 
können in drei Gruppen zusammengefasst werden: Bei der einen Gruppe 
handelt es sich um Hohe Kommissionen, die keine ständigen Verwaltungs-
gebilde sind und meist der Koordination zwischen unterschiedlichen Ver-
waltungseinheiten der Exekutive dienen, wie z.B. verschiedener 
Ministerien. Dazu zählen u.a. die „Hohe Planungskommission“, (Yüksek 
Planlama Kurulu) oder die „Hohe Koordinierungskommission zur Be-
schäftigungsentwicklung“ (İstihdam Geliştirme Yüksek Koordinasyon Ku-
rulu). Diese verfügen über kein eigenes Gründungsgesetz; sie sind keine 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und verfügen über keinen eigenen 
Haushalt. 

Eine weitere Gruppe von Sonderbehörden sind teilweise Verfassungsorga-
ne, die auf eigenem Gründungsgesetz beruhen. Solche Organe mit über-
wiegend beratenden Funktionen setzen sich aus Vertretern 
unterschiedlicher Sachbereiche zusammen und legen Empfehlungen vor 
oder erledigen bestimmte Aufgaben im Auftrage mancher Zentralorgane. 
Der „Nationale Sicherheitsrat“ (Milli Güvenlik Kurulu - MGK), der „Hohe 
Militärrat“ (Yüksek Askeri Şura - YAŞ) oder der „Kultus- und Erziehungs-
rat“ (Talim Terbiye Kurulu) sind einige davon. Der MGK, dem oft seitens 
der EU Einmischung in die Politik vorgeworfen wurde, wurde im Zuge der 
europäischen Integration in seiner Organisation und den Zuständigkeiten 
erheblich verändert und seine Tätigkeit weitgehend der Aufsicht der Politik 
unterstellt. 

Beratende Aufgaben hat ebenfalls der „Staatsrat“ (Danıştay), ein Verfas-
sungsorgan (Art. 155), das alle Exekutivorgane, d.h. Präsidialamt oder Mi-
nisterpräsidentenamt, die Ministerien und deren einzelne Behörden, berät. 
Insbesondere zwei seiner insgesamt zehn Verwaltungssenate sind aus-
schließlich mit Beratungstätigkeit befasst. So müssen alle Rechts- und 
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Durchführungsverordnungen der Regierung den Staatsrat passieren, bevor 
sie in Kraft treten. In Form von Entscheidungen, Empfehlungen und Stel-
lungnahmen kann der Staatsrat außerdem in die kommunalen Angelegen-
heiten eingreifen, insbesondere wenn es um Streitigkeiten zwischen 
zentralen und lokalen Einheiten geht. Zu der Verwaltung des türkischen 
Staates gehört auch der „Rechnungshof“, (Sayıştay) ein Verfassungsorgan 
(Art. 160), das im Namen der TBMM handelt. Das oberste Prüfungsamt 
kontrolliert die Ausgaben und Einnahmen aller Behörden, die öffentliche 
Mittel verwenden. 

Eine dritte Gruppe der Sonderbehörden ist die neue Generation von wirt-
schaftlichen Kontroll- und Regulierungsbehörden, die seit Mitte der 80er 
Jahre häufiger auftreten. Parallel zur Privatisierung „staatlicher Unterneh-
men“ (Kamu İktisadi Teşebbüsü KİT) entstanden seit Anfang der 80er Jahre 
zunehmend weitere Anstalten, die zur Regulierung und Kontrolle des 
Marktes dienen. Diese sind u.a. die „Börsenmarktbehörde“ (Sermaye Piya-
sası Kurulu - SPK), das „Kartellamt“ (Rekabet Kurulu) und die „Anstalt für 
Organisation und Aufsicht der Banken“ (Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu - BDDK). Ihnen wird zusätzlich die Funktion zugeschrieben, 
die Wirtschaft gegen die Politik bzw. die staatliche Willkür abzuschirmen 
und ein freies Funktionieren des Marktes zu ermöglichen. Abgesehen da-
von, dass ihre Mitglieder durch die Spitzenorgane der Exekutive bestimmt 
werden, ist diese neue Generation von Behörden keinem Ministerium oder 
Exekutivorgan unterstellt und wirkt weitgehend autonom. 

2. Die Provinzorganisation 

Neben den Spitzenorganen mit unter- und nachgeordneten Behörden sowie 
den Sonderbehörden in der Hauptstadt wirkt die türkische Zentralverwal-
tung auch durch eigene lokale Behörden in der Provinz. Diese sind keine 
Körperschaften des öffentlichen Rechts; sie verfügen auch über keine eige-
nen Finanzen oder Entscheidungs- und Durchführungsorgane. Nach dem 
Grundsatz der „weiten Zuständigkeit“ (yetki genişliği) überträgt zwar die 
Zentralbehörde ihrer „Provinzorganisation“ (taşra teşkilatı) bestimmte 
Aufgaben. Die Verantwortung verbleit allerdings bei den jeweiligen Zent-
ralbehörden. 
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Je nach geographischer Lage, wirtschaftlichen Bedingungen und der Not-
wendigkeit staatlicher Dienstleistungen, so Art. 126 der Türkischen Verfas-
sung, unterteilt sich die türkische Zentralverwaltung in „Provinzen“ (il), 
diese wiederum in Bezirke und Kreise. Als höchster Gesandter der Zentrale 
hat der „Gouverneur“ (vali) seinen Sitz in der Provinzhauptstadt und ver-
tritt die Regierung, gar den Staat samt der Organe der Exekutive, u.a. das 
Präsidialamt, das Amt des Ministerpräsidenten, das Kabinett und die ein-
zelnen Ministerien. Auf Vorschlag des Innenministers wird der Gouverneur 
vom Kabinett ernannt und vom Staatspräsidenten bestätigt. Innerhalb der 
Provinzgrenzen setzt er die Gesetze und die Regierungsentscheidungen um 
(Çoker 1995: 7ff). Er kann allgemeine Anweisungen herausgeben und ist 
verantwortlich für die öffentliche Ordnung und Sicherheit in der Provinz. 
Militärbehörden, rechtliche Anstalten und kommunale Einrichtungen gehö-
ren jedoch nicht zu seinem Zuständigkeitsbereich. Die Provinzorganisation 
der Zentralverwaltung beruht auf dem Gesetz 5442 aus dem Jahre 1949 
(Resmi Gazete, Nr. 7236, vom 18.6.1949) und ist z.Z. insgesamt in 81 Pro-
vinzen vertreten.  

In der Provinzverwaltung übernimmt der Gouverneur eine zentrale Rolle. 
Dabei ist er allerdings nicht allein. Er wird in seiner Arbeit durch die „Pro-
vinzverwaltungsdirektoren“ (il şube müdürü) der dort vertretenen Ministe-
rien unterstützt. Sie leiten die Provinzorganisation ihres Ministeriums, sind 
allerdings dem Gouverneur unterstellt. Nicht alle Ministerien sind in der 
Provinz vertreten. Die wesentlichen Ministerien mit Provinzvertretung 
sind: Ministerium für Kultus und Erziehung, Finanzministerium, Landwirt-
schaftsministerium, Bauministerium u.a. Zusammen mit dem Leiter des 
Rechtsreferats und des Finanzamtes bilden die Vertreter der ausgewählten 
und in der Provinz vertretenen Ministerien, d.h. Ministerium für Kultus- 
und Erziehung, Landwirtschaftsministerium, Gesundheitsministerium und 
Bauministerium, den „Provinzialrat“ (il yönetim kurulu), dem der Gouver-
neur vorsteht (Öztekin, 2002: 276). Die Provinzdirektoren der darin nicht 
vertretenen Ministerien können im Falle der Entscheidungen zu ihrem 
Sachbereich als Mitglied an den Sitzungen des Provinzialrates teilnehmen. 
Zusammen mit dem Provinzialrat, der ausschließlich Beratungsaufgaben 
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wahrnimmt, ist der Gouverneur für die Erledigung der von den Behörden 
der Zentrale auferlegten Aufgaben in der Provinz verantwortlich. 

Die zweite Ebene der Provinzorganisation der Zentralverwaltung bilden die 
„Bezirke“ (ilçe), die ähnlich wie die Provinzen strukturiert sind. So besteht 
eine Provinz aus mehreren Bezirksstädten, deren Hauptorte mindestens 
10.000 Einwohner umfassen müssen. Nicht alle Bezirke verfügen aller-
dings über den gleichen Organisationsgrad. Die Grenzen der Bezirke um-
fassen in der Regel den Hauptort (Bezirksstadt), in dem auch der Sitz der 
Bezirksorganisation der Zentralverwaltung beheimatet ist, sowie die weite-
ren Außenorte mit mehreren unteren Verwaltungseinheiten der Zentrale 
(Kreisstädte) oder auch der lokalen Selbstverwaltung (Stadt- bzw. Dorf-
verwaltungen). In Ausnahmefällen sind jedoch auch Bezirke nur mit einer 
Hauptortsorganisation anzutreffen. So sind z.B. die acht Provinzhauptorte, 
wie Istanbul, Ankara u.a., die aufgrund ihrer besonderen Größe zusätzlich 
über eine kommunale Großstadtverwaltung verfügen, in mehrere Bezirke 
aufgeteilt. Die daraus entstandenen insgesamt 58 (Hauptorts-)Bezirke (çe-
kirdek ilçe) beheimaten zwar zentrale Verwaltungsbehörden, verfügen je-
doch über keine Verwaltungseinheiten der unteren Ebenen, wie z.B. 
Kreisstädte oder Dörfer.  

In den restlichen 72 Provinzen ohne den „Großstadt-Status“ wird auf eine 
weitere Aufteilung ihrer Provinzhauptorte in Bezirke verzichtet. Außerdem 
macht die hier vorhandene Verwaltungsorganisation der Zentrale mit dem 
Gouverneur an der Spitze den Aufbau von Bezirksorganisationen in den 
Kernorten der Provinzen überflüssig. Daher werden diese Provinzhauptor-
te, derzeit 72 an der Zahl, auch als „Zentralbezirke“ (merkez ilçe) bezeich-
net, die insbesondere und ausschließlich bei der Zusammenstellung der 
Provinzversammlung wie ein Bezirk behandelt werden. Zusammen mit den 
o.g. 58 Hauptortsbezirken ist die Zentralverwaltung in 850 Bezirken vertre-
ten, die wiederum den 81 Provinzen zugeordnet sind. 

Zusammen mit dem Schriftführer bilden die bezirklichen Spitzenbeamten 
des Finanzministeriums, des Ministeriums für Kultus und Erziehung sowie 
der Ministerien für Gesundheit und für Landwirtschaft den „Bezirksrat“ 
(ilçe yönetim kurulu), dem ein vom Innenministerium eingesetzter „Land-
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rat“ (kaymakam) vorsteht. Der Bezirksrat ist ebenfalls ein Beratungsorgan 
und der Provinzialrat kann Widerspruch gegen die Entscheidungen des Be-
zirksrates einlegen. Der Landrat, selber dem Gouverneur unterstellt, führt 
die Zentralverwaltung im Bezirk und ist in erster Linie verantwortlich für 
die Bewahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Dabei wird er 
vom Polizeipräsidium unterstützt, das dem Innenministerium unterstellt ist.  

Das Gesetz Nr. 5442 sieht zwar eine dritte Ebene der Zentralverwaltung in 
der Provinz, die „Kreise“ (bucak), vor, die in der Praxis jedoch bisher we-
nig Zuspruch fanden. Auch hier gibt es „Kreisdirektoren“ (bucak müdürü), 
die vom Innenministerium ernannt werden. Von ca. 700 Kreisen ist die 
Zentralverwaltung nur in etwa 10 organisiert. Daher wird in den weiteren 
Ausführungen auf diese Verwaltungsebene nicht näher eingegangen. Außer 
der Organisation der Zentralverwaltung in den Provinzen und den unteren 
Ebenen verzichtete der türkische Staat bisher auf die Begründung von 
Verwaltungsregionen. Aus Sorge um eine mögliche Regionalisierung kam 
es lediglich zum Aufbau von einzelnen regionalen Behörden, die mit be-
stimmten Arbeitsbereichen beauftragt wurden. Mit Blick auf mehr Effekti-
vität und bessere Koordination können laut Verfassung (Art. 126) „…aus 
mehreren Provinzen bestehende zentrale Verwaltungseinheiten gebildet 
werden“; von dieser Bestimmung wurde bisher jedoch kein bedeutender 
Gebrauch gemacht. 

Im Oktober 1983 scheiterte eine ernsthafte Initiative der damaligen Regie-
rung, die es bis zum Beschluss der Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft Nr. 
71 (Resmi Gazete vom 4.10.1983, Nr. 18181) schaffte und die Bildung von 
regionalen Verwaltungseinheiten der Zentralbehörden vorsah (Keleş 1998: 
161f; Rumpf 1985: 195). Stattdessen erfolgte 1987 durch eine Rechtsver-
ordnung mit Gesetzeskraft Nr. 285 (Resmi Gazete vom 14.7.1987, Nr. 
19517) die Gründung einer Sonderverwaltung in insgesamt 10 osttürki-
schen Provinzen mit Militärverwaltung, die gegenüber den lokalen Behör-
den der Zentral- wie der Kommunalverwaltung Sonderbefugnisse erhielt. 
Zur Gründung einer zweiten Regionalverwaltung kam es durch eine ent-
sprechende Verordnung Nr. 388 von 1989 (Resmi Gazete vom 6.11.1989, 
Nr. 20334), die acht Provinzen ebenfalls in der Südosttürkei umfasste und 
eine bessere Koordination und Erfüllung der entwicklungspolitischen Ziel-
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setzungen des „Südostanatolischen Projektes“ (Güneydoğu Anadolu Proje-
si – GAP) vorsah. Wegen dieser zuletzt genannten „regionalen Entwick-
lungsverwaltung“ kam es zu einem Spruch des Verfassungsgerichtes, der 
den Vorwurf einer möglichen Einschränkung der kommunalen Selbstver-
waltung in den jeweiligen Provinzen zurückwies (Keleş 1998: 163).  

Außer den beiden o.g. Versuchen, die aus Gründen der inneren Sicherheit 
bzw. der Entwicklungsplanung und -verwaltung unternommen wurden, 
kam es zu keinen weiteren nennenswerten Initiativen in der Folgezeit. 
Vielmehr mussten die meist schwach gestellten kommunalen Selbstverwal-
tungseinheiten den dicht vertretenen örtlichen Behörden der Zentralverwal-
tung Platz machen, die schließlich die zentrale Regierungsgewalt überall 
im Land allgegenwärtig macht. Im Zuge der europäischen Integration ist 
allerdings derzeit eine gegenläufige Tendenz zu beobachten. Die Reform-
bemühungen der Regierung Erdogan zielen darauf ab, die Stellung der 
Kommunen gegenüber der Zentralverwaltung zu stärken.  
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II. Struktur und Aufgaben der Kommunalverwaltungen 

Neben den Behörden der Zentralverwaltung, die in der Hauptstadt Ankara 
und in den Provinzen auf unterschiedlichen Ebenen vertreten sind, umfasst 
die öffentliche Verwaltung der Türkei noch die lokalen Verwaltungseinhei-
ten. So spricht die Türkische Verfassung von 1982 (Art. 127) von kommu-
nalen Verwaltungen als öffentlichen Personen, die zur Erfüllung der 
gemeinschaftlichen örtlichen Bedürfnisse in den Provinzen, den Gemein-
den und den Dörfern dienen. Dieser Dreiteilung der türkischen „Kommu-
nalverwaltung“ (yerel yönetim) entsprechen die lokalen 
Selbstverwaltungsformen, sprich die „Provinzsonderverwaltungen“, die 
„Stadtverwaltungen“ und die „Dorfverwaltungen“. Als Folge der rasanten 
Verstädterung kommen noch „Großstadtverwaltungen“ hinzu, die mit ei-
nem Oberbürgermeister an der Spitze die Koordination der Kommunalar-
beit unter mehreren Stadtverwaltungen in den Provinzhauptorten der 
türkischen Metropolen übernehmen. Alle drei Verwaltungsformen verfügen 
über eigene Entscheidungs- und Exekutivorgane und stehen zueinander in 
keiner hierarchischen Abhängigkeit.  

1. Die Geschichte der Kommunalverwaltungen: Ein kurzer Rückblick 

Die heutige Form der türkischen Kommunalverwaltungen geht bis auf die 
Tanzimat-Periode (1839-1876) zurück, in der unzählige Reformen zur An-
erkennung der individuellen Freiheiten vor der Zentralgewalt realisiert 
wurden. Eine grundlegende Revision erlebten die dadurch geschaffenen 
Grundlagen in den Gründerjahren der Republik, den 20er bis 30er Jahren. 
Geprägt wurde außerdem das Verständnis der Kommunalverwaltung vor-
wiegend durch die arabische politische Kultur einerseits und die Praktiken 
im Osmanischen Reich andererseits (Keleş 1998: 122ff). Insbesondere im 
19. Jahrhundert, in dem sich die Auflösung des Osmanischen Reiches be-
schleunigt fortsetzte, ist eine Ausdehnung der öffentlichen Dienstleistungen 
auf die örtlichen Verwaltungseinheiten zu beobachten. Damit ging vor al-
lem in den Gebieten mit nicht moslemischen Minderheiten die Erteilung 
von Selbstverwaltungsrechten einher, eine Praxis im Osmanischen Reich, 
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die bis zum 16. Jahrhundert zurückgeht (Birken 1976: 11ff; Ortaylı 1978: 
132ff). 

Die Reformbewegungen unterschiedlicher politischer Gruppierungen im 
Osmanischen Reich mit dem Ziel einer Angleichung des Reiches an das 
ökonomisch-technische Niveau Europas führten letztendlich dazu, dass un-
terschiedliche Versuche zur Neuorganisation der Verwaltung unternommen 
wurden. Dabei setzte sich das französische Vorbild in der kommunalen wie 
der zentralen Neuorganisation der öffentlichen Verwaltung im Osmani-
schen Reich weitgehend durch. Ab Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhun-
derts ersetzte ein neues Provinzverwaltungssystem zunehmend das 
vorhandene „Kadı-System“, in dem der vom Sultan ernannte „Richter“ 
(kadı) in den Provinzen juristische, administrative und kommunale Aufga-
ben übernahm.  

Wie viele andere Reformen im politischen, militärischen und wirtschaftli-
chen Bereich dienten auch die unzähligen Verwaltungsreformen dazu, die 
Einheit des Staates aufrechtzuerhalten (Esen 1986: 7ff). Ganz nach den 
Vorbildern in Europa kam es 1854 in Istanbul zur Gründung der ersten 
Stadtverwaltung mit einem ernannten Leiter und einer Versammlung, deren 
Mitglieder ebenfalls vom Sultan ernannt wurden. In der Stadt der Zentral-
verwaltung, auch „Zentrum“ (merkez) genannt, wurde dieses Verwal-
tungsmodell in den späteren Jahren auf verschiedene Stadtteile ausgedehnt.  

1870 erlaubte ein neues Gesetz die Gründung von Kommunalverwaltungen 
auch außerhalb von Istanbul, in der „Provinz“ (taşra). So wurden Stadt-
verwaltungen in den Provinz-, den Bezirks- und Kreisstädten zugelassen 
(Nadaroğlu 1998: 199; Ortaylı 1978: 298f). Anders als die Stadtverwaltun-
gen in Istanbul, im „Zentrum“, durften die Mitglieder der Stadtversamm-
lungen in der „Provinz“ aus Steuern zahlenden männlichen Einwohnern 
gewählt werden. Auch die erste Verfassung von 1876 konnte diese unter-
schiedlichen Strukturen der Kommunalverwaltungen im „Zentrum“ und in 
der „Provinz“ nicht beseitigen. Im Gegenteil: Durch die späteren Gesetze 
wurden die strukturellen Unterschiede sogar zementiert. Die Bürgermeister 
in der Provinz durften aus den Mitgliedern der jeweiligen Stadtversamm-
lung gewählt werden, während mit der Zeit die in mehrere Verwaltungs-
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einheiten unterteilte Stadt Istanbul von einem durch die Zentrale eingesetz-
ten Stadtverwalter geführt wurde.  

Nicht nur das „Kadı-System“, auch die vorhandenen Regionalverwaltungen 
mit unterschiedlichen Selbstverwaltungsrechten im Osmanischen Reich 
verschwanden allmählich; die letzteren wurden durch das „Gesetz zur Pro-
vinzverwaltung“ von 1864 gänzlich abgeschafft. Schließlich wurde durch 
die Verfassung von 1876 die erste Grundlage für eine „konkurrierende Zu-
ständigkeit“ der lokalen und zentralen Verwaltungsorganisation in den 
Provinzen geschaffen. In Artikel 108 schrieb die Verfassung von 1876 
(Nadaroğlu 1998: 181) den Aufbau der Provinzverwaltungen nach dem 
Prinzip der „weiten Zuständigkeit“ (yetki genişliği) und der „Aufgabenun-
terscheidung“ (görev ayrımı) vor. Angesichts der baldigen Aufhebung der 
Verfassung und der lange Jahre ausgebliebenen Verabschiedung entspre-
chender Gesetze war vor allem die Einhaltung des Prinzips der „Aufgaben-
unterscheidung“ zwischen den unterschiedlichen Verwaltungseinheiten 
nicht immer möglich. Die Zentralisierung der osmanischen Staatsverwal-
tung war die Folge dieses unklar definierten Machtverhältnisses zwischen 
den lokalen und zentralen Verwaltungsbehörden (Ortaylı 1978: 290ff; Yol-
daş 2000: 120f). In der Provinz musste sich zudem die Verwaltungsorgani-
sation der Zentrale die örtlichen Aufgaben mit zwei lokalen 
Verwaltungseinheiten teilen, der kommunalen „Stadtverwaltung“ und der 
„Provinzsonderverwaltung“.  

Die späteren Verfassungen blieben den Prinzipien der „weiten Zuständig-
keit“ einerseits und der „unterschiedlichen Aufgaben“ andererseits treu. 
Während das Prinzip der „weiten Zuständigkeit“ die Provinzorganisation 
der Zentrale betraf, ging das Prinzip der „Aufgabenunterscheidung“ von 
einer Teilung der öffentlichen Dienste zwischen der Zentrale und den 
Kommunen aus. Zeitweise erlebten die öffentlichen Aufgaben allerdings 
Phasen der „Kommunalisierung“. So erklärte die Verfassung von 1921 die 
Provinzen zu Körperschaften des öffentlichen Rechts und stellte diese auf 
drei kommunale Säulen: „Provinzversammlung“, „Provinzialrat“ und „Pro-
vinzvorsteher“. Ähnlich sah die Verfassung den Aufbau der Kommunal-
verwaltungen für die Bezirke vor. Der höchste staatliche Gesandte auf 
beiden Ebenen, der Gouverneur bzw. der Landrat, durfte nur im Streitfall 
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zwischen den Behörden der Zentral- und der Kommunalverwaltung ein-
greifen (Keleş, 1998: 128; Nadaroğlu 1998: 170ff). 

Auch die Verfassung von 1924 übernahm diese Verwaltungskonstruktion, 
wobei hier das Prinzip der „unterschiedlichen Aufgaben“ genauer definiert 
wurde. Während der Regierung in Ankara – der Spitze der Zentralverwal-
tung – mehr politische Aufgaben zugewiesen wurden, wurde die Erledi-
gung der Verwaltungsaufgaben mit örtlichem Charakter den 
Kommunalverwaltungen überlassen. Konkrete Strukturen erhielt diese 
Aufgabenteilung zunächst durch das „Dorfgesetz“ (Köy Kanunu) Nr. 442 
(Resmi Gazete Nr. 68, vom 7.4.1924) und das spätere „Gesetz zur Stadt-
verwaltung“ (Belediye Kanunu) Nr. 1580 (Resmi Gazete, Nr. 1471, vom 
14.4.1930). 

In ähnlicher Form regelten die Verfassungen von 1961 und 1982 den Auf-
bau und die Organisation der Verwaltung. Artikel 116 der Verfassung 1961 
definierte die Kommunalverwaltungen als „Körperschaften des öffentli-
chen Rechts“, und schrieb zum ersten Mal freie Wahlen zur Bestimmung 
der kommunalen Entscheidungsorgane vor, deren Amtszeit durch die Ver-
fassung von 1982 von 4 auf 5 Jahre erhöht wurde. Zudem bietet die Verfas-
sung 1982 die Möglichkeit, in den Großstädten Sonderformen der 
Kommunalverwaltung zu schaffen, was auch die Grundlage für die späte-
ren Metropol-Verwaltungen bildete. Nach Keleş stellt die Verfassung von 
1982 die Kommunalverwaltungen stärker unter die Aufsicht der Behörden 
der Zentralverwaltung (Keleş 1998: 133).   

Die Geschichte der türkischen Kommunalverwaltungen ist auch die Ge-
schichte der Reformen, besser gesagt der Reformbestrebungen. Die Kom-
munalverwaltungen, die in der Vergangenheit nicht selten als verlängerter 
Arm der Zentralregierungen angesehen wurden, waren oft Gegenstand von 
Streitereien zwischen der Regierung und der Opposition, zwischen der 
Zentrale und den kommunalen Behörden sowie zwischen unterschiedlichen 
politischen Gruppierungen u.a. Die wesentlichen Streitpunkte bildeten un-
terschiedliche Bereiche, u.a. die Organisation, Planung, Infrastruktur, Per-
sonal- und Mittelausstattung sowie Selbstverwaltungsrechte (Varlık 2001: 
17ff; Nadaroğlu 1998: 258f; Yayla 2003: 460f). Neben erheblichen Ein-
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schränkungen der kommunalen Selbstverwaltung durch die Zentralbehör-
den bestimmen bis heute die meist von Parteizentralen in Ankara vorgefer-
tigten Wahllisten für die Kandidatinnen und Kandidaten für 
Bürgermeisterposten bzw. die Stadtparlamente den kommunalen Alltag in 
den türkischen Provinzen. Auch fehlende Eigenmittel der Selbstverwal-
tungsbehörden führen entweder zur Übernahme der meisten, den Kommu-
nen zugeteilten Aufgaben oder zu ihrer völligen Auflösung durch die 
Zentralbehörden, in der Regel durch das Innenministerium.  

Insbesondere ab den 50er Jahren verstärkten sich die Reformdiskussionen 
über das „Gesetz zur Stadtverwaltung“ Nr. 1580 von 1930. Das Gesetz 
wurde bis heute an mehreren Stellen geändert. Nicht zuletzt aufgrund der 
schwachen Stellung der meist Koalitions- oder Minderheitsregierungen 
blieb eine tiefer gehende Reform der Kommunalgesetze bis heute aus. Zum 
ersten Mal verabschiedete die TBMM 1984 das „Gesetz zu Großstadtver-
waltungen“ (Büyükşehir Belediye Kanunu) Nr. 3030 (Resmi Gazete, Nr. 
18453, vom 9.7.1984), das in den Metropolen die Schaffung von kommu-
nalen Überverwaltungen vorsah. Zudem löste 1987 das „Gesetz zur Pro-
vinzsonderverwaltung“ (İl Özel İdaresi Kanunu) Nr. 3360 (Resmi Gazete 
Nr. 19471 vom 26.5.1987) das an mehreren Stellen geänderte Gesetz von 
1913 ab. Beide Gesetze, auf die später ausführlicher eingegangen wird, 
führten zu Teilverbesserungen und dienten vor allem zur Milderung des 
seit langem bestehenden Reformdruckes. Schließlich stimmte das Parla-
ment 1992 einem Gesetz zur Annahme der „Charta der kommunalen 
Selbstverwaltung“ des Europarates zu. Das Gesetz sieht allerdings eine 
Vielzahl von Vorbehalten vor, die den darin enthaltenen Grundsatz des 
„Aufbaus einer dezentralen Staatsverwaltung“ nahezu völlig ausblendet. 
(TÜSİAD 1997: 26f; DPT 2001: 2ff; Keleş 1998: 53f). Aufgrund erhebli-
cher Meinungsdifferenzen zwischen den Koalitionspartnern musste 2002 
auch einer der letzten Änderungsvorschläge zum Stadtverwaltungsgesetz 
Nr. 1580 ergebnislos zurückgezogen werden. 

Auch mit Blick auf die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, die in die 
beiderseitigen Dokumente zwischen der EU und der Türkei eingingen, griff 
die Regierung Erdogan die viel diskutierten Reformvorhaben erneut auf. 
Bereits Anfang Juli 2004 passierten insgesamt 4 Gesetze die TBMM in 
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Ankara, die die zentrale wie die kommunale Verwaltung betreffen. Der 
administrative „Reformmarathon“ konnte allerdings nicht vollständig abge-
schlossen werden. Nur das „Gesetz zur Großstadtverwaltung“ Nr. 5216, 
das am 10. Juli 2004 das Parlament passierte, erhielt auch die Zustimmung 
des Staatspräsidenten und trat in Kraft. Somit bildet das Gesetz Nr. 5216, 
das das Gesetz Nr. 3030 von 1983 ablöst, das erste konkrete Ergebnis der 
Reformbemühungen der religiös-konservativen Regierung Erdoğan bezüg-
lich der Verwaltungsfragen.  

Die weiteren drei Gesetze, die zwar das Parlament passierten, vom Staats-
präsidenten jedoch zurückgewiesen wurden, warten auf die neue Legisla-
turperiode nach der Sommerpause. Legt das Parlament die 
Gesetzesvorschläge unverändert zum zweiten Mal dem Präsidenten vor, so 
kann er diesen seine Zustimmung nicht mehr verweigern. Die Gesetzesbe-
stimmungen gelten spätestens ab 2005 vollständig, sofern das Staatsober-
haupt von seinem Recht, das Verfassungsgericht anzurufen, keinen 
Gebrauch macht, was in Fachkreisen angenommen wird. Dann wird die 
über 80 Jahre diskutierte Verwaltungsreform vollendet sein, die tiefer ge-
hende Änderungen für kommunale Verwaltungsgebilde mit sich bringen 
wird.  

2. Die Provinzsonderverwaltungen 

Als eine der drei Formen der Kommunalverwaltungen beruhen die „Pro-
vinzsonderverwaltungen“ (il özel idaresi) auf Artikel 127 der Verfassung 
von 1982. Anders als bei den Stadtverwaltungen gehen die Regelungen zu 
Provinzsonderverwaltungen bis in die Vor-Republikszeiten, gar bis in das 
19. Jahrhundert zurück. Bereits 1864 erfuhr die Provinzverwaltung die 
Aufmerksamkeit der osmanischen Zentralverwaltung, die damals neben der 
eigenen Provinzorganisation die Provinzsonderverwaltung schuf. 1913 re-
gelte die osmanische Regierung in Istanbul die Verwaltung der Provinzen 
neu und verabschiedete für die Provinzsonderverwaltungen neue gesetzli-
che Grundlagen, die bis zu ihrer Ablösung durch das Gesetz Nr. 3360 von 
1987 galten. Aufgrund der nur schwach vertretenen zentralen Verwal-
tungsbehörden in den Provinzen vor Gründung der Republik übernahmen 
diese Kommunaleinrichtungen umfassende Aufgaben, wie Bauwesen, 
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Transport, Gesundheit und soziale Versorgung. Nachdem es allerdings zu 
einer stärkeren Vertretung der Zentrale in den Provinzen kam, übernahm 
diese nach und nach die Aufgaben der kommunalen Provinzverwaltung und 
damit begann eine neue Phase der Zentralisierung der kommunalen Aufga-
ben in den Provinzen (Keleş 1998: 140). 

2.1. Aufbau und Funktionen der Provinzsonderverwaltungen 

Provinzsonderverwaltungen, die auf den ersten Blick mit der Provinzorga-
nisation der Zentralverwaltung leicht zu verwechseln sind, befinden sich 
grundsätzlich in den Provinzhauptorten, heute 81 an der Zahl. Im Gegen-
satz zu den Zentralbehörden in den Provinzen auf der Grundlage des Ge-
setzes Nr. 5442 haben diese Selbstverwaltungseinrichtungen eigene 
Rechtspersönlichkeit und unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 
3360. Für eine Konstituierung bedarf die Provinzsonderverwaltung keines 
neuen Gesetzes; sobald eine Bezirksstadt kraft eines Beschlusses der 
TBMM in eine Provinzstadt umgewandelt wird, erhält dieses neue Verwal-
tungsgebilde automatisch das Recht bzw. die Pflicht, ihre eigene kommu-
nale Sonderverwaltung zu schaffen. Die Hauptakteure dieser kommunalen 
Sonderbehörde sind die Provinzversammlung und der Gouverneur. Von der 
Verfassung als eine kommunale Verwaltungsform definiert, steht die Pro-
vinzsonderverwaltung durch die Provinzversammlung als Vertretung der 
Bezirke auf der einen und durch den Gouverneur als Gesandten der Zent-
ralverwaltung auf der anderen Seite für eine verfassungsmäßige Dualität 
des türkischen Verwaltungssystems. In ihr werden zum einen die Bezirke 
innerhalb der Provinzgrenzen durch gewählte Vertreter zusammengeführt 
und zum anderen nicht zuletzt durch die besondere Stellung der Vertretung 
der Zentrale, des Gouverneurs, die kommunale und die zentrale Verwal-
tung miteinander verknüpft. Nach ihrer Struktur und ihrer Größe sind die 
türkischen Provinzen bezüglich der Organisation der Zentralverwaltung mit 
den französischen „départements“ vergleichbar. 

Territorial umfassen die Aufgaben der Provinzsonderverwaltungen das ge-
samte Gebiet der Provinz; sofern sie diesen kommunalen Sonderbehörden 
zugewiesen, sind deren Aufgaben gemeindeübergreifend und umfassen 
damit den Provinzhauptort wie die Bezirksstädte mitsamt Außenorten. So 
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kann das Aufgabenterritorium einer Provinzsonderverwaltung über 100 
Städte und 10.000 Dörfer mit eigener Kommunalverwaltung umfassen. 
Auch aus diesem Grunde nennt Keleş Provinzsonderverwaltungen regiona-
le Verwaltungsgebilde3, nicht kommunale (Keleş 1998: 137). In Bezug auf 
die üblichen Kommunalaufgaben, sofern durch Gesetz nicht anders gere-
gelt, sind die Provinzsonderverwaltungen allerdings für die Orte zuständig, 
die sich außerhalb der Grenzen der in der Provinz liegenden Stadtverwal-
tungen befinden. 

Das „Gesetz zur Provinzsonderverwaltung“ (İl Özel İdaresi Kanunu) Nr. 
3360 von 1987 sieht umfassende Aufgaben vor. Auf dem Gebiet der 
Landwirtschaft und Viehzucht gehören u.a. Errichtung von Modellbauern-
höfen, Kauf und Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen, Ent-
wicklung von neuen landwirtschaftlichen Produktarten und Forstanlagen zu 
den Aufgaben der Provinzsonderverwaltungen. Den Bau von Krankenhäu-
sern sowie Kinder- und Behindertenheimen, ebenso wie die Grundversor-
gung im Bereich der Bildung und Erziehung, wie z.B. Bau von 
Grundschulen, Berufsschulen und Schulen für Lehrerbildung, übernehmen 
ebenfalls diese kommunalen Sonderbehörden. Im Rahmen ihrer gemeinde-
übergreifenden Tätigkeit sind die Provinzsonderverwaltungen zudem für 
die Ankurbelung und Entwicklung der Wirtschaft verantwortlich. Auch Inf-
rastrukturaufgaben, wie Straßenbau, Bau von Elektrizitäts- und Wasser-
werken sowie sonstigen Transportwegen, zählen zu den Aufgaben dieser 
kommunalen Sonderbehörden (Keleş 1998: 138f; Nadaroğlu 1998: 184f). 

Als kommunale Einrichtungen mit eigener Rechtsfähigkeit erwies es sich 
als sinnvoll, den Provinzsonderverwaltungen zumindest Anfang des letzten 
Jahrhunderts vielfältige Aufgaben zuzuweisen. In der Zeit der schwachen 
Vertretung der Zentrale in den osmanischen Provinzen hatten die Sonder-
verwaltungen mit eigenen Entscheidungs- und Durchführungsorganen so-
wie eigenem Haushalt die Möglichkeit, örtlichen Bedürfnissen besser zu 
entsprechen. Ihre Aufgaben hatten allerdings regionalen Charakter, d.h. die 

 
3 Mit Blick auf die vorhandene duale Administrationsstruktur mit allerdings nicht genau getrennten Auf-

gaben und der teilweise daraus erwachsenden hierarchischen Abhängigkeiten zwischen den lokalen 
Selbstverwaltungen und zentralen Provinzorganisationen erinnert die Verwaltungsstruktur in den türki-
schen Provinzen an die polnischen Regionen nach 1999. Vgl. hierzu, Swianiewicz 2003: 45f. 
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Provinzsonderverwaltungen verfügten über an örtlichen Bedürfnissen aus-
gerichtete bezirksübergreifende Zuständigkeiten.  

Neben den gesetzlich festgelegten Aufgaben übernimmt die Provinzson-
derverwaltung auch weitere Aufgaben im Rahmen verschiedener Rechts-
vorschriften. Allerdings hob das Verfassungsgericht Ende der 80er Jahre 
zwei Bestimmungen des Gesetzes Nr. 3360 in Bezug auf jährliche Arbeits-
pläne auf. Darin wurde der Ministerrat für zuständig für die Bestimmung 
des Aufgabenumfanges erklärt. Ein weiterer Artikel des Gesetzes sah vor, 
dass die zusätzlichen Aufgaben der Provinzsonderverwaltung auf Vor-
schlag des Gouverneurs und mit Zustimmung des Innenministeriums fest-
gelegt werden können. In beiden Fällen begründeten die Verfassungsrichter 
die Aufhebung damit, dass eine solche Bestimmung mit den Prinzipien der 
kommunalen  Selbstverwaltung im Widerspruch stehe (Keleş 1998: 139f). 
Trotz der Bestätigung ihrer kommunalen Selbständigkeit wurden die Zu-
ständigkeiten der Provinzsonderverwaltung ausgehöhlt, nachdem sich die 
Zentrale ab den 30er Jahren in den Provinzen immer stärker organisierte.  

2.2. Organe der Provinzsonderverwaltungen 

In der bisherigen Konstruktion erledigen die Provinzsonderverwaltungen 
ihre Aufgaben mit Hilfe von drei Organen, dem Gouverneur, der Provinz-
versammlung und dem Ständigen Provinzausschuss. Als höchster Gesand-
ter der Zentralregierung übernimmt der Gouverneur im Namen seines 
Auftraggebers eine doppelte Funktion: Eingesetzt von der Zentrale sitzt er 
in der Provinz nicht nur dem „Provinzialrat“, d.h. dem Koordinierungsaus-
schuss der Zentralbehörden in der Provinz, vor; er stellt ebenfalls die Spitze 
der Provinzsonderverwaltung, eine in der Verfassung verankerte Selbst-
verwaltungsbehörde mit einem vom Volk gewählten Entscheidungsorgan. 
Nicht zuletzt deshalb wird sie oft mit Zentralbehörden in der Provinz ver-
wechselt. Dieser Widerspruch der Führung einer kommunalen Selbstver-
waltungsbehörde durch einen von der Zentrale eingesetzten Beamten wird 
nicht minder, wenn man sich seine Aufgaben und Kompetenzen näher an-
sieht. Der Gouverneur vertritt die Provinzsonderverwaltung nach außen 
und sitzt ihrem Parlament, der Provinzversammlung, sowie dem Ständigen 
Provinzausschuss vor. Er bereitet die Entscheidungen des Provinzparla-
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ments vor und setzt sie ebenfalls um. Er ist außerdem zuständig für die Er-
stellung der Jahresberichte und -abschlüsse; nur durch seine Zustimmung 
tritt der von der Provinzversammlung beschlossene Haushalt in Kraft, über-
haupt: Er kann gegen die Beschlüsse der Versammlung, der gewählten Ver-
tretung der provinzeigenen Bezirke, Widerspruch einlegen, der dann dem 
Staatsrat zugeleitet werden muss (Keleş 1998: 141; Öztekin 2002: 291f). 
Im Falle eines solchen Konfliktes zwischen dem Gouverneur und der Pro-
vinzversammlung gilt dann die Entscheidung des Staatsrates.  

Bei der Erledigung seiner Aufgaben wird der Gouverneur von dem „Direk-
tor der Provinzsonderverwaltung“ (il özel idaresi müdürü) sowie den lei-
tenden Beamten der in der Provinz vertretenen Zentralbehörden unterstützt. 
(Keleş 1998: 141). In Bezug auf die von der Zentrale zugewiesenen Aufga-
ben, wie die Entscheidungen der Provinzsonderverwaltung, untersteht der 
Landrat, d.h. der Bezirksvorsteher, in doppelter Hinsicht dem Gouverneur, 
sofern diese die Bezirke betreffen (Öztekin 2002: 292f).  

Die „Provinzversammlung“ (il genel meclisi) ist ein weiteres Organ der 
Provinzsonderverwaltung. Die Wahl ihrer Mitglieder als Vertreter der in 
der Provinz liegenden Bezirke orientiert sich an deren Einwohnerzahl. Im 
Rahmen der alle fünf Jahre stattfindenden Kommunalwahlen kann jede/r 
dort ansässige türkische StaatsbürgerIn über die im Bezirk vertretenen poli-
tischen Parteien für die Provinzversammlung kandidieren. Innerhalb von 15 
Tagen nach den Wahlen hat die Versammlung unter Leitung des Gouver-
neurs zusammenzutreten und zwei stellvertretende Vorsitzende und zwei 
Schriftführer zu wählen. Zu den wesentlichen Aufgaben der Provinzver-
sammlung zählen u.a. die Verabschiedung des Haushaltes, Beschluss der 
Jahresberichte bzw. Jahresarbeitsprogramme und Verabschiedung von 
Durchführungsverordnungen bezüglich ihrer Aufgabenbereiche.  

Da die Provinzversammlung lediglich zweimal im Jahr jeweils für einen 
Monat zusammentrifft, übernimmt es in den meisten Fällen der „Ständige 
Provinzausschuss“ (il daimi encümeni), Entscheidungen zu treffen bzw. 
diese im Namen der Versammlung durchzuführen. Der Ausschuss besteht 
aus fünf ständigen und fünf stellvertretenden Mitgliedern. Diese werden bei 
dem ersten Zusammentreffen der Provinzversammlung aus deren Mitte für 
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ein Jahr gewählt. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Vertre-
ter des Ständigen Provinzausschusses unterschiedlichen Bezirken angehö-
ren (Keleş 1998: 143; Öztekin 2002: 291f). 

Der Ausschuss handelt in seiner Tätigkeit ausschließlich im Namen der 
Provinzversammlung und wird in dieser Funktion auch als Entscheidungs-
organ angesehen. Diesen Status bestätigte das Verfassungsgericht zuletzt 
1987, das eine Änderung des Gesetzes Nr. 3360 aufhob. Denn durch die 
Änderung sollte es möglich werden, auch leitende Beamte wie den Direktor 
der Provinzsonderverwaltung sowie die Provinzdirektoren des Landwirt-
schaftsministeriums und Ministeriums für Transport und Bauwesen in den 
Ausschuss zu entsenden. Darin sah das Gericht eine Verletzung der Verfas-
sung, die die Wahl der Entscheidungsorgane der kommunalen Selbstver-
waltungen vorschreibt (Keleş 1998: 143). 

Der Provinzausschuss kann ausschließlich die vom Vorsitzenden, dem 
Gouverneur oder einem von ihm bestimmten Stellvertreter, eingewiesenen 
Fragen behandeln. Seine vom Gouverneur abgelehnten Beschlüsse haben 
Gültigkeit, wenn der Ausschuss diesen mit 2/3-Mehrheit erneut zugestimmt 
hat. Der Ausschuss prüft den vom Gouverneur vorgelegten Jahreshaus-
haltsvorschlag bzw. Jahresabschluss, bestätigt die monatlichen Ausgaben 
und gibt Stellungsnahmen für geplante Anschaffungen, beschließt die Höhe 
der zu verhängenden Bußgelder bzw. einzutreibenden Gebühren innerhalb 
der Provinzgrenzen. Er kann gegen einzelne Betriebe Geldstrafen verhän-
gen oder diese bis zu 40 Tagen schließen (Tortop 1999: 93ff). 

Die Provinzsonderverwaltung entspricht zwar durch ihre Konstruktion aus 
Provinzversammlung und dem Ständigen Provinzausschuss als gewähltes 
Entscheidungsorgan den Kriterien einer Kommunalbehörde; die Führung 
ihres Vorsitzes durch den Gouverneur schränkt allerdings die Fähigkeit der 
Eigenständigkeit, eine elementare Voraussetzung der kommunalen Selbst-
verwaltung, erheblich ein. In der Konkurrenz um die kommunalen Aufga-
ben wurden die Provinzsonderverwaltungen von den Behörden der 
Zentralverwaltung einerseits und den Stadtverwaltungen, den anderen 
Kommunalbehörden in allen Provinz- und Bezirkshauptorten andererseits 
zunehmend verdrängt. Die Provinzsonderverwaltungen, die nicht zuletzt 
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durch die Zusammensetzung ihrer Versammlung aus sog. „Bezirksverord-
neten“ und durch die gemeindeübergreifende Aufgabenstellung eher an ei-
ne Regionalbehörde erinnern, müssen auf ihr „Comeback“ noch warten. 
Das vom Staatspräsidenten vorerst abgelehnte Gesetz sieht für die einst 
starke Kommunaleinrichtung wieder eine ganze Reihe von Kompetenzen 
vor. 

3. Die Stadtverwaltungen 

Nicht nur als die „wahren Selbstverwaltungen” werden sie angesehen; die 
Stadtverwaltungen zählen auch als lokale Selbstverwaltungsorganisationen 
zu den wichtigsten Kennzeichen des Pluralismus und des demokratischen 
Entwicklungsstandes eines Landes. In der Türkei gehören sie zu den von 
der Verfassung vorgesehenen drei lokalen Selbstverwaltungseinheiten und 
sind in unterschiedlichster Größenordnung organisiert: In den Provinz- und 
Bezirkshauptorten bestehen die Stadtverwaltungen neben den Provinzbe-
hörden der Zentralverwaltung und den kommunalen Provinzsonderverwal-
tungen. In den Metropolen kommt noch die Großstadtverwaltung hinzu, 
eine aus der rasanten Verstädterung der letzten 20 Jahre hervorgegangene 
Selbstverwaltungseinheit. Allerdings sind die Stadtverwaltungen in Orten 
mit weniger als 2000 Einwohnern nicht zugelassen. In diesen kleinen Ge-
meinden sind die Dorfverwaltungen die alleinigen Verantwortlichen für die 
lokalen Angelegenheiten, unabhängig davon, ob sie kommunaler Art sind 
oder nicht. 

3.1. Aufbau und Funktionen der Stadtverwaltungen 

Die ursprünglich auf vier Ebenen geplante Organisation der kommunalen 
Selbstverwaltung, sprich Provinz, Bezirk, Kreis und Dorf, wurde wenige 
Jahre nach Gründung der Republik aufgegeben. Anders als im „Dorfge-
setz“ von 1924 vorgesehen, schreibt das von 1930 stammende „Gesetz zur 
Stadtverwaltung“ (Belediye Kanunu) Nr. 1580 die Gründung einer Stadt-
verwaltung in den Provinz- und Bezirkshauptorten grundsätzlich vor. Fer-
ner können Dorfverwaltungen in Gemeinden mit über 2.000 Einwohnern4 

 
4 In dem vom Staatspräsidenten zurückgewiesenen neuen „Gesetz zur Stadtverwaltung“ wurde die Min-

desteinwohnerzahl für die Gründung von Stadtverwaltungen von 2.000 auf 5.000 erhöht. 
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auf Vorschlag des Innenministers und mit Bestätigung des Staatspräsiden-
ten in eine „Stadtverwaltung“ (belediye) umgewandelt werden. Dörfer kön-
nen einzeln oder zu mehreren bzw. Teile von ihnen gemeinsam die 
Gründung ihrer Stadtverwaltung beantragen (Keleş 1998: 199ff). 

Da die kleinen und nicht immer leistungsfähigen Gemeinden durch die 
Gründung ihrer Stadtverwaltung sich neue Weg für eigene, wenn auch ge-
ringe Finanzquellen eröffnen wollen, ist die Beantragung des neuen Status 
eine beliebte Entscheidung vieler Dorfgemeinschaften. Über zusätzliche 
Finanzen hinaus dient schließlich die Erteilung des Rechtsstatus einer 
Stadtverwaltung oft als Bestätigung ihrer mehr oder minder abgeschlosse-
nen Verstädterungsbemühungen. Nicht selten wird der Antragsprozess von 
vielen Kommunalpolitikern zu einer Imagefrage, gar zum Symbol für mehr 
Pluralismus und mehr Demokratie erhoben.  

Dass damit allerdings nicht nur Selbstverwaltungsrechte, sondern auch 
Selbsterledigungspflichten für viele gemeinschaftliche Aufgaben zusam-
menhängen, führt später zu erheblichen Problemen, insbesondere bei den 
kleinen Gemeinden. Denn als Folge des Statuswechsels in eine Stadtver-
waltung werden diese aus dem Verantwortungsgebiet der Zentralbehörden 
wie der halbzentralen Provinzsonderverwaltung entlassen. Das einge-
schränkte Besteuerungsrecht und die meist nicht weisungsgebundenen Zu-
wendungen u.a. reichen – ohne eine wirksame Unterstützung anderer 
Provinzbehörden – bei weitem nicht aus, die Aufgaben der lokalen Selbst-
verwaltungen zu erfüllen. Dennoch bleibt die Stadtverwaltung der bevor-
zugte Rechtsstatus vieler Dorfverwaltungen, die sonst als kleinste 
kommunale Selbstverwaltungseinheiten von den Leistungen der Zentrale in 
einer größeren Abhängigkeit stehen. Derzeit gibt es rund 3.300 Stadtver-
waltungen. 70 Prozent von ihnen bestehen aus Gemeinden mit unter 5.000 
Einwohnern außerhalb der 81 Provinz- bzw. der 850 Bezirkshauptorte. 

Die Aufgaben der türkischen Stadtverwaltungen sind in Artikel 15 des Ge-
setzes Nr. 1580 in Form einer Liste zusammengestellt. Darin unterscheidet 
der Gesetzgeber zwischen den Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben, 
die ungeachtet ihrer Größe und Finanzlage für alle Stadtverwaltungen gel-
ten. Darüber hinaus schreibt das Gesetz je nach der Finanzkraft der Stadt-
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verwaltungen aufgestaffelte zusätzliche Aufgaben vor (Nadaroğlu 1998: 
214f). Diese vielfältigen Pflichten, die ohne eine genauere Abgrenzung zu 
den anderen Behörden kommunaler oder zentraler Verwaltung vor Ort den 
Stadtverwaltungen zugewiesen sind, können unter acht Überschriften zu-
sammengefasst werden: Gesundheit und soziale Hilfe, Bildung und Erzie-
hung, Infrastruktur, Wirtschaft, Landwirtschaft, Transport und Verkehr, 
Wohlfahrt und sonstige. 

So zählen zu den Pflichtaufgaben der Stadtverwaltungen u.a.: Raumpla-
nung und Erteilung von Baugenehmigungen; Bau von öffentlichen Markt-
plätzen, Brücken, Häfen und ähnlichem; Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung; Unter-
stützung von Kindern bedürftiger Familien; Versorgung der Gemeinde mit 
Bibliotheken und sonstigen Bildungsmöglichkeiten. Unter freiwilligen 
Aufgaben werden aufgezählt u.a.: Eröffnung und Betreibung von Stadt-
theatern und Vergnügungszentren sowie Veranstaltung von Messen. 
Schließlich gehören zu den zusätzlichen Aufgaben der Stadtverwaltungen 
u.a.: Eröffnung und Betreibung von Schlachthöfen und Markthallen, Wei-
senheimen, Geburtskliniken, Krankenhäusern und Sporthallen. 

Für die Erledigung dieser Aufgaben stehen den Stadtverwaltungen unter-
schiedliche Einnahmen zur Verfügung. Neben beschränkter Besteuerungs-
vollmacht haben die Stadtverwaltungen Zugriff auf Einnahmen aus 
Grundsteuern, Anzeigen- und Werbesteuern, Vergnügungs- und Umwelt-
steuern, Kommunikationssteuern sowie Strom- und Heizölsteuer (Tortop 
1999: 117ff; Nadaroğlu 1998: 230f). Zusammen mit den Gebühreneinnah-
men bilden die Steuereinnahmen den größten Anteil der Einkünfte der 
Stadtverwaltungen. Außerdem erhalten sie ca. 10% der privaten Einkom-
mens- und Unternehmenssteuer. Darüber hinaus können die Stadtverwal-
tungen durch das Betreiben von Nahverkehrsbetrieben, Elektrizitätswerken 
und Schlachthöfen u.a. zusätzliche Mittel einfahren. 

Bei den 1930 formulierten Aufgaben stellte sich jedoch bald heraus, dass 
die Pflichtaufgaben die Stadtverwaltungen erheblich belasteten (Keleş 
1998: 218f). Zudem erwies sich die Kategorisierung der Aufgaben als nicht 
geeignet, zumal die Prioritäten der Kommunalführungen unterschiedlich 
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gelagert waren und einem starken sozialen und wirtschaftlichen Wandel in 
den Städten ausgesetzt waren. Schnelle Verstädterung, fehlende Finanzmit-
tel und ihre zunehmende Anzahl machten es den Stadtverwaltungen immer 
schwerer, ihren Aufgaben nachzukommen. Folglich kam es zu strukturellen 
Veränderungen bei den Aufgaben der Stadtverwaltungen; während viele 
von ihnen einen Teil ihrer Aufgaben an die Zentralbehörden abgaben, 
betraten andere neue Aufgabenfelder im Kommunalleben. 

3.2. Organe der Stadtverwaltungen 

Als ein wichtiges, gar symbolhaftes Organ für Selbstverwaltungseinheiten 
gilt die „Stadtversammlung“ (belediye meclisi), das Parlament, als Ent-
scheidungsorgan der Stadtverwaltung. Dieses wird alle fünf Jahre nach 
dem Verhältniswahlrecht gewählt. Gestaffelt nach Einwohnerzahl beträgt 
die Zahl der Mitglieder der Stadtverwaltung mindestens 9 in den kleinen 
Orten bis zu 10.000 Einwohnern; maximal können es 55 sein (Öztekin 
2002: 305f; Keleş 1998: 221ff). Die Stadtversammlungen tagen in den Mo-
naten Februar, Juni und Oktober für jeweils 15 Tage. Eine Ausnahme bildet 
dabei die Sitzungsperiode für Haushaltsdebatten, die bis zu 30 Tage dauern 
kann. Außer den o.g. Sitzungszeiten können die Stadtparlamente, auf An-
trag eines Drittels ihrer Mitglieder oder auf Einladung des Bürgermeisters 
oder auch des Provinzgouverneurs weitere Sitzungen einberufen. Zu den 
wesentlichen Aufgaben der Stadtparlamente zählen u.a. Diskussion und 
Beschluss des Gemeindehaushaltes bzw. Bewilligung der getätigten Aus-
gaben; Änderungen des Haushaltes und Entscheidung über Aufnahme von 
Krediten. Die Genehmigung von Stadtplanungsentwürfen sowie Entschei-
dungen über die Nutzung von stadteigenen Immobilien sind ebenfalls Auf-
gaben der Stadtversammlungen.  

Die jeweilige Tagesordnung hat der Bürgermeister, der auch die Sitzungen 
leitet, den Stadtabgeordneten zu verschicken sowie diese öffentlich bekannt 
zu machen. Die Stadtversammlung kann keine Entscheidung über Angele-
genheiten treffen, die in der betreffenden Tagesordnung nicht aufgeführt 
sind. In bewiesenen Fällen von Formfehlern kann der Gouverneur bzw. der 
Innenminister die Aufhebung der Parlamentsentscheidungen fordern. Die 
endgültige Entscheidung darüber fällt der Staatsrat oder der aus Spitzenbe-
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amten der Zentralverwaltung bestehende Provinzialrat. Außerdem sind die 
Entscheidungen der Stadtparlamente über finanzielle Fragen wie u.a. Ge-
meindehaushalt, Aufnahme von Schulden und Gemeindeabrechnungen zu-
stimmungspflichtig. Dieses nicht selten als Einmischung in die kommunale 
Selbstverwaltung kritisierte Recht der Zentrale wird in der Regel durch den 
Gouverneur bzw. den Staatsrat wahrgenommen. Alle restlichen Entschei-
dungen der Stadtparlamente haben endgültigen Charakter und können un-
mittelbar umgesetzt werden (Keleş 1998: 229f). 

Da die Stadtparlamente lediglich dreimal im Jahr zusammentreffen, über-
nehmen in der Regel die „Stadtverwaltungsausschüsse“ (belediye encüme-
ni) die Funktion eines Entscheidungs- und Durchführungsorgans. Der 
Ausschuss setzt sich aus 1/3 gewählten und 2/3 ständigen Mitgliedern zu-
sammen. Unmittelbar nach der Durchführung der Kommunalwahlen wählt 
die Stadtversammlung aus ihrer Mitte die Mitglieder für ein Jahr in den 
Ausschuss. Ihre Zahl kann nicht weniger als zwei sein oder 1/3 der Ge-
samtmitglieder des Ausschusses überschreiten. Neben diesen gewählten 
Mitgliedern gehören noch die Spitzenbeamten für die Bereiche Finanzen, 
Gesundheit, Bau, Kontrolle u.a. als ständige Mitglieder dem Stadtausschuss 
an. Neben der ersten Prüfung und der Vorbereitung der Parlamentsent-
scheidungen sind die Handlungen des Stadtausschusses administrativer und 
rechtlicher Art. Gegen die Entscheidungen des Ausschusses kann der Bür-
germeister Widerspruch einlegen und bis zu einer endgültigen Entschei-
dung, die dem Provinzialrat oder dem Staatsrat vorbehalten ist, ihre 
Durchführung verhindern.  

Schließlich ist der „Bürgermeister“ (belediye başkanı) das dritte Organ ei-
ner Stadtverwaltung. Er wird im Rahmen der Kommunalwahlen für fünf 
Jahre von den wahlberechtigten Gemeindebürgern nach dem einfachen 
Mehrheitswahlrecht bestimmt. Nach Artikel 94 des Gesetzes Nr. 1580 kön-
nen in Ausnahmefällen die Bürgermeister in den vom Ministerrat festgeleg-
ten Stadtverwaltungen von Zentralbehörden eingesetzt werden, sprich dem 
Innenminister bzw. dem Gouverneur. Die Wahl des Bürgermeisters wird 
allerdings in der Verfassung nicht ausdrücklich vorgeschrieben. In dem 
betreffenden Artikel 127 der Türkischen Verfassung wird die Wahl der 
Entscheidungsorgane der kommunalen Selbstverwaltungen gefordert. De-
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ren Spitze auch als Exekutivorgan der örtlichen Verwaltung wird daher un-
terschiedlich bestimmt. Bis 1963 wurden die Bürgermeister durch die 
Stadtparlamente aus eigener Mitte oder unter den auswärtigen Kandidaten 
bestimmt. Die entsprechende Entscheidung hatte allerdings nur dann Gül-
tigkeit, wenn diese auch die Zustimmung der zuständigen Zentralbehörde 
erhielt. Die heutige Form der direkten Wahl des Bürgermeisters geht auf 
das Gesetz Nr. 307 von 1963 (Resmi Gazete, Nr. 11465, vom 27.7.1963) 
zurück. Wenn auch diese Praxis der direkten Bürgermeisterwahl nach dem 
militärischen Eingriff von 1980 für einige Jahre unterbrochen wurde, stellt 
sie heute die Regel dar (Keleş 1998: 236f).  

Zu den wesentlichen Aufgaben des Bürgermeisters gehört die Unterstüt-
zung der Provinzbehörden vor Ort bei der Bekanntmachung der Beschlüsse 
und Bestimmungen der Zentrale. Als die oberste Führung der Stadtverwal-
tung ist es außerdem seine Aufgabe, die Entscheidungen des Stadtparla-
ments und -ausschusses umzusetzen, die die Gemeinde betreffenden 
Beschlüsse und Gesetze anzuwenden und die Tätigkeit seiner Verwaltung 
zu leiten und zu überwachen. Auch als höchster Repräsentant der Gemein-
de verwaltet er die Besitzstände der Stadtverwaltung, die er vor Gerichten 
vertritt. Schließlich überwacht der Bürgermeister die Mittelverwendung in 
seiner Stadtverwaltung. 

Unter bestimmten Bedingungen kann der Bürgermeister entlassen oder 
zum Rücktritt gezwungen werden. Bei Handlungen, die zum Verlust seiner 
Wählbarkeit bzw. zur Schließung der Stadtversammlung führen, verliert er, 
wie nach sonstigen Straftaten, zwangsläufig sein Mandat. Außerdem kann 
jeder Stadtverordneter parlamentarische Anfragen gegen den Bürgermeister 
beantragen. Auch über den jährlichen Tätigkeitsbericht des Bürgermeisters 
wird abgestimmt. Wenn dieser nicht die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit 
erhält, kommt der Fall vor den Staatsrat. In beiden Fällen benötigt die 
Stadtversammlung für den Sturz des Bürgermeisters eine Dreiviertel-
Mehrheit.  

Anders als bei den Provinzsonderverwaltungen werden die Stadtverwaltun-
gen von Bürgermeistern geführt, die nach Mehrheitswahlrecht von den 
Gemeindebürgern frei gewählt werden. Der Bürgermeister sitzt dem Stadt-
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parlament und -ausschuss vor, leitet diese Organe und führt ihre Entschei-
dungen aus. Er ist in erster Linie dem Stadtparlament gegenüber verant-
wortlich, das ihn bei entsprechender Mehrheit entlassen kann. Nicht in 
allen kommunalen Fragen sind allerdings die Stadtverwaltungen völlig 
selbständig. Verglichen mit der kommunalen Parallelverwaltung, der Pro-
vinzsonderverwaltung, verfügen zwar die Stadtverwaltungen über mehr 
Selbstverwaltungsrechte; angesichts des Zustimmungsrechts der Zentralbe-
hörden, insbesondere bei finanzpolitischen Fragen, unterscheiden sich die 
türkischen Kommunalverwaltungen von denen der Selbstverwaltungsbe-
hörden in vielen europäischen Ländern aber erheblich (Bilgiç 1998: 469f). 

3.3. Die Großstadtverwaltungen 

Das Modell der „Großstadtverwaltungen“ (büyükşehir belediyesi) ist eine 
neue kommunale Selbstverwaltungseinheit, die speziell in den Metropolen 
zugelassen ist. Nach Artikel 127 Absatz 3 der Türkischen Verfassung von 
1982 „…können in den Grosstädten durch Gesetz besondere Verwaltungs-
formen geschaffen werden“. So kam es 1984 zum Aufbau von ersten Groß-
stadtverwaltungen in den Metropolen, in Istanbul, Ankara und Izmir, die in 
den jeweiligen Provinzhauptorten mehrere Bezirke umfassten. Durch die-
sen Schritt versuchte die erste zivile Regierung unter dem Ministerpräsi-
denten Turgut Özal nach dem mit tiefer greifenden Einschnitten in das 
demokratische Leben verbundenen Eingriff der Militärs von 1980, die 
schon lange geforderte Verbesserung der Kommunalverwaltungen zu reali-
sieren. Insbesondere standen dabei die Situation in den Metropolen und die 
Frage der Schaffung von Verwaltungsregionen im Mittelpunkt der Re-
formdiskussionen (Keleş 1998: 274ff).  

Das entsprechende Gesetz Nr. 3030 sah die Umwandlung der kommunalen 
Selbstverwaltungen zunächst in den Metropolen Istanbul, Ankara und Izmir 
in Großstadtverwaltungen vor. Unter politischem Druck kam es bald zur 
Übertragung des Modells auf weitere 5 Provinzen, nämlich Bursa, Adana, 
Konya, Kayseri und Gaziantep. Ihre Hauptorte wurden in mehrere „Bezir-
ke“ (ilçe) aufgeteilt, die neben Provinzbehörden der Zentralverwaltung ei-
gene lokalen Stadtverwaltungen erhielten. Schließlich erfolgte 1993 die 
Gründung von Großstadtverwaltungen in den weiteren sieben Provinz-
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hauptorten, d.h. Antalya, Mersin, Eskişehir, Kocaeli, Samsun, Erzurum und 
Diyarbakır. Die neu geschaffenen „Unterstadtverwaltungen“ (ilk kademe 
belediyesi) verfügten ausschließlich über kommunale Selbstverwaltungs-
einheiten, d.h. Stadtverwaltungen, jedoch keine Provinzorganisation der 
Zentralverwaltung. Anders als in den insgesamt 56 Unterverwaltungen der 
acht Provinzen der ersten Gruppe mit u.a. Istanbul und Ankara wurde in 
den 21 Unterverwaltungen in den Provinzen der zweiten Gruppe auf die 
Parallelorganisation der Zentralbehörden verzichtet. Im Jahr 2000 kam 
noch die Provinz Adapazarı mit insgesamt 12 Unterverwaltungen dazu, von 
denen zwei über Bezirks- wie Kommunalverwaltungsorganisationen und 
zehn ausschließlich über lokale Stadtverwaltungen verfügten. Somit haben 
gegenwärtig insgesamt 16 türkische Grosstädte Metropol-Verwaltungen 
mit einem Oberbürgermeister an der Spitze, die aus mehreren Unterverwal-
tungen mit unterschiedlicher Organisationsstruktur bestehen.  

Gerade das Modell der Großstadtverwaltungen schaffte als erstes und bis-
her einziges, den jüngsten administrativen „Reformmarathon“ der Regie-
rung Erdogan erfolgreich zu beenden. Denn von den von der religiös-
konservativen Regierung kurz vor der Sommerpause durch das Parlament 
gepeitschten vier Gesetzen konnte lediglich das „Gesetz zur Großstadtver-
waltung“ (Büyükşehir Belediye Kanunu) Nr. 5216 (Resmi Gazete, Nr. 
25531, vom 23.7.2004), das das Gesetz Nr. 3030 ablöst, mit Zustimmung 
des Staatspräsidenten in Kraft treten. Aus Sorge um eine mögliche Schwä-
chung der Zentralverwaltung lehnte das Staatsoberhaupt die weiteren drei 
Gesetze ab, die über die Kommunalverwaltung hinaus die allgemeine Ver-
waltungsstruktur der Türkei grundlegend zu verändern suchen.5 

Auch unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastrukturen und des 
wirtschaftlichen Entwicklungsstandes lässt das Gesetz Nr. 5216 die Bil-
dung von Großstadtverwaltungen in den Provinzhauptorten mit über 
750.000 Einwohnern zu (Art. 4). Die Aufgaben der Großstadtverwaltungen 
bestehen hauptsächlich aus Koordinierungs-, Planungs- und Instandhal-
 
5 Hierbei geht es um drei weitere Gesetze, das “Gesetz über die Grundprinzipien der öffentlichen Verwal-

tung” (Nr. 5227), das “Gesetz zur Stadtverwaltung” (Nr. 5215) und das “Gesetz zur Provinzsonderver-
waltung” (Nr. 5197). Alle drei Gesetze wurden zur nochmaligen Überprüfung vom Staatspräsidenten an 
das Parlament zurückgesendet. Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der vorliegenden Studie waren die 
Rechtshandlungen für die endgültige Verabschiedung der genannten Gesetze noch nicht abgeschlossen. 
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tungsarbeiten. Artikel 7 des Gesetzes Nr. 5216 beschreibt diese u.a. wie 
folgt: 

Ausarbeitung von Strategieplänen, Jahreszielen und Investitionsplänen so-
wie die Vorlage eines entsprechenden Finanzplans; 

Vorbereitung und Umsetzung eines Bebauungsplans für die Grosstadt und 
die Unterstützung und Überwachung der kommunalen Unterverwaltungen 
bei ihrer Umsetzung; 

Planung und Koordinierung des öffentlichen Massenverkehrs; 

Bau von öffentlichen Plätzen, Alleen, Strassen und Boulevards sowie deren 
Instandhaltung; 

Bauen und Betreiben von Sport-, Erholungs- und Vergnügungsanlagen; 

Anlage und Betreiben von Friedhöfen. 

Für die Erledigung der langen Liste von Aufgaben verfügt die Großstadt-
verwaltung über verschiedene Finanzmittel. Neben den Einnahmen ge-
meindeeigener Betriebe stehen ihr weitere Einnahmen aus zwei 
Finanzquellen zur Verfügung (Tortop 1999: 185f; Keleş 1998: 281ff): Un-
gebundene Zuweisungen aus dem Zentralhaushalt, die direkt an die Metro-
pol-Verwaltungen weitergeleitet werden, und Einkünfte in Höhe von 5% 
der allgemeinen Steuereinnahmen (Art. 23 des Gesetzes Nr. 5216). Sie er-
halten außerdem Anteile aus den für die Unterverwaltungen bestimmten 
Zentralmitteln. Die Höhe des Anteils wird jährlich vom Ministerrat festge-
legt. Ferner verfügen die Großstadtverwaltungen über eigene Mittel, die 
sich aus Nutzungsgebühren und Verpachtungen bzw. Vermietungen ge-
meindeeigener Immobilien und sonstiger Finanzquellen ergeben. Außer-
dem steht ihnen ein bestimmter Teil der Einnahmen der stadteigenen 
Betriebe zur Verfügung, der von der Grosstadtversammlung festgelegt 
wird. 

Die Großstadtverwaltungen erfüllen ihre Aufgaben mit Hilfe von drei Or-
ganen, d.h. der Großstadtverwaltungsversammlung, dem -ausschuss und 
dem Oberbürgermeister. Laut Artikel 6 des Gesetzes Nr. 5216 sitzen Ein-
fünftel der Mitglieder der kommunalen Parlamente der Unterstadtverwal-
tungen mit Bezirksorganisation der Zentralverwaltung und Einzehntel der 
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Mitglieder der Parlamente der Unterstadtverwaltungen ohne Zentralbehör-
den in einer zweiten Funktion für ihre Stadtverwaltungen in der „Ver-
sammlung der Großstadtverwaltung“ (büyükşehir belediye meclisi); d.h. die 
Kommunalparlamente der Metropol-Verwaltungen haben keine direkt ge-
wählten Abgeordneten; vielmehr setzen sie sich aus den Mitgliedern der 
Versammlungen der kommunalen Unterverwaltungseinheiten zusammen; 
die Zahl ihrer Mitglieder orientiert sich an der unterschiedlichen Größe der 
Unterverwaltungseinheiten. Außerdem sind die Bürgermeister der unteren 
Stadtverwaltungen in einer zweiten Funktion die natürlichen Mitglieder der 
Versammlungen der Großstadtverwaltungen.  

Das Parlament ist das Entscheidungsorgan einer kommunalen Metropol-
Verwaltung. Seine Entscheidungen treten in Kraft, wenn diese vom Ober-
bürgermeister bestätigt oder nach seiner Ablehnung mit einfacher Mehrheit 
erneut beschlossen werden (Art. 14 des Gesetzes Nr. 5216). Für einen er-
neuten Widerspruch kann der Oberbürgermeister nur das Verwaltungsge-
richt anrufen. Über die Entscheidungen des Grosstadtparlaments muss der 
Gouverneur informiert werden, der nur über den Rechtsweg diese zurück-
weisen kann. Die Bildung von Fachkommissionen aus fünf bis neun Mit-
gliedern erfolgt jeweils zu Anfang der Sitzungsperiode neu (Art. 15 des 
Gesetzes Nr. 5216). 

Sowohl als Entscheidungs- wie auch Durchführungsorgan fungiert dagegen 
der „Ausschuss der Großstadtverwaltung“ (büyükşehir belediye encümeni). 
Dieser wird auf der ersten Sitzung des Jahres aus fünf Mitgliedern des Par-
laments und den fünf Spitzenbeamten, u.a. dem Generalsekretär und dem 
Leiter der Finanzabteilung der Großstadtverwaltung, gebildet (Art. 16 des 
Gesetzes Nr. 5216). In seiner Abwesenheit wird der Oberbürgermeister 
durch den Generalsekretär vertreten, der auf Vorschlag des Oberbürger-
meisters durch den Innenminister eingesetzt wird. 

Der „Oberbürgermeister“ (büyükşehir belediye başkanı) selbst wird, wie 
bei den übrigen kommunalen Stadtverwaltungen, durch das einfache Mehr-
heitswahlrecht gewählt. Als die Spitze der Selbstverwaltung in den Metro-
polen kann der Oberbürgermeister keine führenden Aufgaben in politischen 
Parteien oder Sportclubs übernehmen (Art. 17 des Gesetzes Nr. 5216). Er 
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leitet das Großstadtparlament und den -ausschuss und setzt ihre Entschei-
dungen um. Als oberster Leiter der Großstadtverwaltung ernennt oder setzt 
er Personal ab (Öztekin 2002: 300; Keleş 1998: 280f; Tortop 1999: 183f). 
Als Repräsentant der Großstadtverwaltung vertritt der Oberbürgermeister 
diese bzw. ihre Einrichtungen vor den Gerichten. Die in Artikel 18 des Ge-
setzes Nr. 5216 beschriebenen Aufgaben des Oberbürgermeisters sind na-
hezu identisch mit denen der sonstigen Stadtverwaltungen. Das Oberhaupt 
der kommunalen Metropol-Verwaltung kann nur durch den Staatsrat abge-
setzt werden. 

4. Die Dorfverwaltungen 

Als die kleinste lokale Selbstverwaltungseinheit mit eigener Rechtspersön-
lichkeit verfügt die „Dorfverwaltung“ (köy yönetimi) über das alleinige 
Recht, in den Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern die öffentli-
chen Aufgaben zu erledigen. Denn die äußerste Grenze der Organisation 
der Zentralverwaltung in den Provinzen reicht gerade bis zu den Bezirks-
städten mit mindestens 10.000 Einwohnern. Vereinzelt gibt es zwar noch in 
den Kreisstädten zentrale Verwaltungsbehörden; in den Dörfern jedoch 
sind diese nicht mehr vertreten. Daher sind die Dorfverwaltungen in ihren 
Gemeinden die alleinigen Verantwortlichen für die öffentlichen Aufgaben, 
unabhängig davon, ob diese ortsspezifischen Charakter haben oder von 
Zentralbehörden zugewiesen werden. 

Die dörfliche Selbstverwaltung teilen sich drei Organe untereinander (Öz-
tekin 2002: 308f): Die „Dorfversammlung“ (köy derneği), die aus der Ge-
samtheit der Dorfbewohner im Wahlalter besteht und Entscheidungen über 
die dörflichen Aufgaben trifft, wählt den „Dorfvorsteher“ (muhtar) als 
Spitze der Dorfverwaltung für fünf Jahre. Die Wahlen zum Dorfvorsteher 
finden, zusammen mit den Kommunalwahlen, nach dem einfachen Mehr-
heitswahlrecht statt. Die Dorfwahlen unterscheiden sich jedoch von ande-
ren Kommunalwahlen dadurch, dass sie nicht mittels der politischen 
Parteien durchgeführt werden. Angesichts der Erfahrungen der starken Po-
litisierung der Dorfgemeinschaften in den 50er Jahren verboten die Verfas-
sungen in den späteren Jahren den politischen Parteien, sich in den Dörfern, 
den kleinsten Verwaltungseinheiten, zu organisieren. Als parteiungebunde-
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ne Spitze der Selbstverwaltung wird der Dorfvorsteher außerdem vom 
„dörflichen Ältestenrat“ (köy ihtiyar heyeti) unterstützt. Die Zahl seiner 
gewählten Mitglieder bewegt sich, je nach Größe des Dorfes, zwischen 
acht und zehn. Der Dorfimam und der Lehrer sind außerdem die ständigen 
Mitglieder des Ältestenrates. Der Rat organisiert die gemeinschaftlich zu 
erbringenden Leistungen und kontrolliert den Dorfvorsteher. 

Bis auf die nur geringen Einnahmen durch die dorfeigenen Weideplätze 
und sonstige öffentliche Besitzstände verfügt die kleinste Verwaltungsein-
heit kaum über andere Finanzmittel. Die Befriedigung der Bedürfnisse der 
Dörfer an Infrastrukturen und sonstigen Leistungen, wie z.B. Bau von 
Brunnen, Wasserversorgung, Strassen etc., fällt v.a. in den Zuständigkeits-
bereich der jeweiligen Provinzsonderverwaltungen. Diese erledigen finanz-
aufwändige Aufgaben bezüglich der Dörfer innerhalb der Provinz- bzw. 
Bezirksgrenzen mit Unterstützung der lokalen Vertretung der Zentralbe-
hörden. So verfügen die Dorfverwaltungen kaum über Eigenmittel oder 
Kompetenzen, steuerrechtliche Entscheidungen zu treffen. Sie stehen nahe-
zu in völliger Abhängigkeit von den Provinzvertretungen der Zentralver-
waltung (Öztekin 2002: 311ff; Nadaroğlu 1998: 248ff; Bilgiç 1998: 479f) 
bzw. den Provinzsonderverwaltungen, den lokalen Parallelselbstverwaltun-
gen. 

Verstärkt durch die oben erwähnte „politische Stilllegung“ der Dorfge-
meinschaften finden diese kleinsten Selbstverwaltungseinheiten, rd. 35.000 
an der Zahl, weder Gehör noch Mittel für ihre notwendigsten gemeinschaft-
lichen Bedürfnisse bei der Politik und der Zentralverwaltung. Es wäre da-
her nicht übertrieben zu behaupten, dass noch zahlreiche Dörfer heute 
weder über befahrbare Strassen noch Elektrizität oder ausreichende Was-
serversorgung verfügen. 

Über die Provinzorganisation der Zentralverwaltung und die drei unter-
schiedlichen Selbstverwaltungseinheiten hinaus gibt es noch „Stadtteilver-
waltungen“ (mahalle), die ihren „Vorsteher“ (muhtar) und den 
„Ältestenrat“ (ihtiyar heyeti) durch Wahlen bestimmen (Keleş 1998: 248f). 
Eher als Unterverwaltung der Stadtverwaltungen angesehen bestimmen 
diese zwar ihre Verwaltungsorgane durch Wahlen selbst; sie verfügen je-
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doch über keine eigene Rechtsfähigkeit und auch nicht über einen eigenen 
Haushalt. Die Wahl der o.g. beiden Stadtteilorgane findet zwar zusammen 
mit den Kommunalwahlen statt, jedoch ohne die Mitwirkung der politi-
schen Parteien, ähnlich wie in den Dörfern. Etwa 10.000 Stadtteilverwal-
tungen bestehen aus dem Vorsteher an der Spitze und dem vierköpfigen 
Ältestenrat und haben nahezu ausschließlich Informations- und melderecht-
liche Aufgaben. Sie sind verpflichtet, sowohl die Beschlüsse der Zentral-
verwaltung wie die der Stadtverwaltung bekannt zu machen und bei deren 
Umsetzung die jeweiligen höheren Verwaltungseinheiten zu unterstützen. 
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III. Kommunale Standpunkte zur europäischen Integra-
tion: Erwartungen, Sorgen und Perspektiven 

1. Rahmen der Untersuchung 

Wie beurteilen die Kommunen den europäischen Integrationsprozess der 
Türkei? Was halten sie von einer türkischen EU-Mitgliedschaft? Welche 
Erwartungen verbinden die Kommunen mit einer EU-Mitgliedschaft der 
Türkei? Wie schätzen sie die Perspektiven einer türkischen EU-
Mitgliedschaft ein? Im Folgenden werden die Ergebnisse einer Untersu-
chung vorgestellt, die im Sommer 2002 in Antalya, Burdur und Isparta, 
drei Provinzen der westlichen Mittelmeerregion der Türkei, durchgeführt 
wurde. Rund 200 kommunale Führungskräfte aus insgesamt 26 Stadtver-
waltungen in den genannten Provinzen wurden über ihre Haltungen zu aus-
gewählten Aspekten der europäischen Integration und über europäisch-
türkische Beziehungen befragt. 

1.1. Ziel der Untersuchung 

Ziel der Untersuchung ist es, die Haltung der kommunalen Führungskräfte 
gegenüber der europäischen Integration zu beschreiben. Dabei geht es ne-
ben der Beurteilung der Europäischen Union und der europäisch-türkischen 
Beziehungen auch um die Beschreibung jenes Platzes, den die Kommunal-
führer aus der westlichen Mittelmeerregion der Türkei im Prozess der eu-
ropäischen Integration dem Land zuweisen. Mit Blick auf die besondere 
Bedeutung der EU-Beitrittspartnerschaft, die etwa seit dem Jahre 2000 die 
Türkei einschließt, aber auch auf eine eventuelle EU-Mitgliedschaft der 
Türkei, gewinnen die EU-Standpunkte der Kommunen einen besonderen 
Stellenwert. Nicht nur die Frage nach der bloßen Unterstützung oder Nicht-
Unterstützung, gar der Ablehnung einer EU-Mitgliedschaft der Türkei, ist 
der Gegenstand der Untersuchung. Auch die Erwartungen und Chancen 
sollen hier näher beleuchtet werden, die die führenden türkischen Kommu-
nalverwalter mit der europäischen Integration der Türkei verbinden.  

Die Frage nach den Gründen für eine Unterstützung der europäischen In-
tegration oder auch deren Ablehnung macht eine weitere Differenzierung 
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der EU-Haltung der Befragten nötig. Ohne sich in den Diskussionen um die 
Bestimmungsfaktoren der EU-Positionen der Kommunalführer zu verfan-
gen, sollen hier Grundtendenzen beschrieben und Zusammenhänge benannt 
werden, die die türkischen kommunalen Haltungen verstehen helfen. Dabei 
werden bestimmte individuelle Voraussetzungen, wie auch ausgewählte 
politische Positionen herangezogen, die sich eventuell auf die Standpunkte 
der kommunalen Führungskräfte im Kontext der türkischen EU-Integration 
auswirken würden. 

Folgende Annahmen liegen der Untersuchung zugrunde: 

Die europäisch-türkischen Beziehungen werden von den führenden Kom-
munalbeamten mehrheitlich unterstützt. 

Die Kommunalführer verbinden mit einer EU-Mitgliedschaft der Türkei 
besondere politische und wirtschaftliche Erwartungen. 

Die zunehmende europäische Integration der Türkei löst teilweise Sorgen 
unter den kommunalen Führungskräften aus. 

Die europäische Integration stellt einen wichtigen Aspekt für die politische 
Orientierung der führenden Kommunalverwalter dar. 

Die Befürwortung der EU-Integration gilt als Gegenmaßnahme gegen die 
vorhandenen politischen und wirtschaftlichen Probleme in der Türkei. 

Der Bildungs- und Informationsstand ist ausschlaggebend für die mögli-
chen EU-Standpunkte. 

Die angenommenen Haltungen der EU gegenüber der Türkei sind bestim-
mend für die eigenen Standpunkte der Kommunalführer in den europäisch-
türkischen Beziehungen 

1.2. Stichprobe der Untersuchung 

Die Stichprobe der Untersuchung bilden die höheren kommunalen Füh-
rungskräfte, die in Angestellten- bzw. Beamtenverhältnissen als stellvertre-
tende Bürgermeister, Verwaltungsdirektoren, Abteilungsleiter sowie deren 
Stellvertreter in den ausgewählten Stadtverwaltungen der westlichen Mit-
telmeerregion tätig sind. Auch mit Blick auf ihre besondere Stellung in der 
lokalen Bürokratie steht die Gruppe der kommunalen Verwaltungsführer 
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im Mittelpunkt der Untersuchung, die auch für die Umsetzung der EU-
Kriterien auf der kommunalen Ebene unmittelbar verantwortlich sind. Die-
se sind zuletzt in den „Dokumenten der Beitrittspartnerschaft“ (Katılım Or-
taklığı Belgesi – KOB) und den bereits verabschiedeten EU-„National-
programmen“ der Türkei (Ulusal Program - UP) festgeschrieben.  

Auch mit Blick auf die Fort- und Weiterbildung ist die hier getroffene 
Auswahl der ernannten Führungskräfte wichtig. Gerade in den Kommunal-
verwaltungen, auf die nicht zuletzt durch die Globalisierung der öffentli-
chen Aufgaben einerseits und deren Europäisierung andererseits immer 
vielfältigere Aufgaben zukommen, hat die Vorbereitung des entsprechen-
den Personals durch Bildungsmaßnahmen eine besondere Bedeutung. An-
gesichts des öffentlichen Personalführungssystems in der Türkei, das den 
Kommunalverwaltungen selbst bei der Rekrutierung des Personals wenig 
freien Raum lässt, erweist sich die Frage der Fort- und Weiterbildung von 
Kommunalführern als enorm wichtig (Tortop 1999: 235; Arıkbay 1993: 
10f).  

Auch mit Blick auf die für später geplanten Bildungsmaßnahmen6, auf die 
hier nicht näher eingegangen wird, boten sich die für die Untersuchung 
ausgewählten Stadtverwaltungen als geeignet an. Die langjährigen Koope-
rationen des „Fachbereichs für Öffentliche Verwaltung“ an der Akdeniz 
Universität zu Antalya, an dem die vorliegende Studie durchgeführt wurde, 
spielten dabei eine wichtige Rolle. Dank der besonderen Zusammenarbeit 
der Forschungsstelle mit der „Union der Stadtverwaltungen der Mittel-
meerregion“ (Akdeniz Belediyeler Birliği – ABB) konnte die Durchführung 
der Befragung und die spätere Realisierung der Bildungsprogramme in den 
jeweiligen Bezirken sichergestellt werden.  

An der Befragung wurden insgesamt 26 Stadtverwaltungen aus den Provin-
zen Antalya, Burdur und Isparta beteiligt. Ein weiteres Auswahlkriterium 
bildete dabei die Einwohnerzahl, auf deren Grundlage die Zentralverwal-

 
6 Die Forschungsergebnisse wurden später für die Entwicklung eines ca. 50stündigen EU-Grundbildungs-

programmes verwendet, das von Februar bis Juni 2003 in den Provinzhauptorten Antalya, Burdur und 
Isparta in der westlichen Mittelmeerregion durchgeführt wurde. An den insgesamt neun Seminaren 
nahmen etwa 150 Interessierte teil, die überwiegend in den verschiedenen Stadtverwaltungen der o.g. 
Provinzen in leitenden Positionen tätig waren. 
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tung den Personalschlüssel für die Kommunalverwaltungen aufstellt. Dem-
nach unterscheidet die Zentralverwaltung zwischen drei Hauptgruppen von 
Kommunalverwaltungen, deren Einwohnerzahl unter 5.000, zwischen 
5.000-20.000 und schließlich über 20.000 liegt (Güler 1999: 43f). An-
schließend bildet die Zentralverwaltung weitere elf Untergruppen von 
Kommunalverwaltungen, deren Aufgabenumfang sich an der Einwohner-
zahl orientiert, wie z.B. Stadtverwaltungen mit einer Einwohnerzahl bis zu 
2.000, oder zwischen 2.000-3.000, (...) bzw. 5.000-7.500, 7.500-10.000 u.a. 
Auch unter Berücksichtigung der von der Zentralverwaltung zugelassenen 
Zahl der Personalstellen wurden im Rahmen der Untersuchung jene Kom-
munalverwaltungen ausgewählt, denen mindestens 26 Personalstellen und 
damit eine bestimmte Anzahl von Führungskräften zustehen, d.h. Stadt-
verwaltungen mit einer Einwohnerzahl von mindestens 7.500. 

 
Tabelle 1: Die Liste der an der Untersuchung beteiligten Kommunalverwaltungen (Stand: Sommer 2002). 

Stadt-
verwaltung 

Provinz Einwohnerzahl 
 

Die Zahl des vorhan-
denen Führungsper-
sonals 

Parteizugehörigkeit 
des  
Bürgermeisters7 

Großstadt Antalya 508.840 68 CHP 
Muratpaşa Antalya 258.820 27 CHP 
Konyaaltı Antalya 22.370 18 CHP 
Kepez Antalya 227.650 20 MHP 
Alanya Antalya 110.101 12 ANAP 
Akseki Antalya 10.318 2 CHP 
Kaş Antalya 7.942 4 DYP 
Kemer Antalya 11.338 6 ANAP 
Korkuteli Antalya 14.777 5 MHP 
Kale Antalya 13.599 3 DYP 
Elmalı Antalya 13.544 3 MHP 
Finike Antalya 10.694 3 ANAP 
Serik Antalya 27.490 11 MHP 
Manavgat Antalya 76.313 13 MHP 
Kumluca Antalya 22.064 8 MHP 
Gazipaşa Antalya 15.516 5 CHP 
 
7 Für die vorgenommenen Kürzeln der Parteinamen s. die Anlage 2 
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Merkez  Burdur 56.048 14 CHP 
Bucak Burdur 26.104 5 MHP 
Gölhisar Burdur 12.627 2 DYP 
Merkez Isparta 126.196 20 MHP 
Yalvaç Isparta 34.802 5 ANAP 
Eğirdir Isparta 13.726 6 CHP 
Senirkent Isparta 12.875 5 MHP 
Keçiborlu Isparta 9.038 4 MHP 
Şarkikaraa-
ğaç 

Isparta 20.813 5 MHP 

Uluborlu Isparta 10.382 5 MHP 
Gesamt   1.165.147 269  
 

Wie in Tabelle 1 aufgeführt, umfasst demnach die Stichprobe eine Groß-
stadtverwaltung (Antalya) und drei Unterstadtverwaltungen in der Provinz 
Antalya, zwei Provinzstadtverwaltungen von Burdur und Isparta (merkez 
belediyesi) sowie 20 Bezirksstadtverwaltungen (ilçe belediyesi). Nach der 
Volkszählung von 1997 bilden mit 7.942 Einwohnern Kaş (Antalya) den 
kleinsten Bezirk bzw. die kleinste Stadtverwaltung und Muratpaşa mit 
258.909 Einwohnern, eine Unterstadtverwaltung von Antalya, die größte 
Kommunalverwaltung. In Bezug auf die vorhandene Zahl der höheren 
Kommunalführer (Stand: Sommer 2002) bilden zudem Akseki (Antalya) 
und Gölhisar (Isparta) mit jeweils zwei Führungskräften die kleinsten 
Kommunalverwaltungen und die Großstadtverwaltung Antalya mit 68 Füh-
rungskräften die größte Kommunalverwaltung.8 So umfasst die Stichprobe 
alle Führungskräfte mit den genannten Positionen der ausgewählten 26 
Stadtverwaltungen aus der westlichen Mittelmeerregion. 

1.3. Methode der Untersuchung 

Um die Standpunkte der führenden Kommunalverwalter im Kontext der 
europäischen Integration, insbesondere der türkisch-europäischen Bezie-
hungen, herauszustellen, wurde die vorliegende Studie durchgeführt. Dabei 
wurde die Methode der Befragung, eine der wichtigsten sozialwissenschaft-
 
8 Ein Blick auf Tabelle 1 macht deutlich, dass die Einwohnerzahl der Grosstadtverwaltung Antalya iden-

tisch mit der ihrer Unterverwaltungen zusammen ist. Unabhängig davon verfügt sie als größte Kommu-
nalverwaltung in der Region über einen eigenen Personalstab. 
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lichen Methoden der Datenerhebung, verwendet. Bei der Ausarbeitung der 
Fragen und Antwortkategorien dieser weitestgehend standardisierten Be-
fragung wurde sowohl auf die Erfahrungswerte anderer Untersuchungen, 
als auch auf ausführliche Gespräche mit den Verantwortlichen für Perso-
nal- und Öffentlichkeitsarbeit in den ausgewählten Kommunen zurückge-
griffen. Der auf diese Weise ausgearbeitete Fragebogen mit 64 Fragen 
wurde mit insgesamt 18 Kommunalführern aus der o.g. Stichprobe erprobt, 
um die Verständlichkeit der Fragen, mögliche Durchführungsprobleme der 
Interviewer und durchschnittliche Interviewdauer sowie das Verhalten der 
einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Befragungssituation prü-
fen zu können.  

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Probeinterviews wurde der 
endgültige Fragebogen formuliert unter dem Titel: „Die Europäische Uni-
on in den Kommunen: Eine Untersuchung mit führenden Kommunalver-
waltern“. Schließlich wurde der Fragebogen auf insgesamt 50 Fragen 
reduziert; der Bogen setzte sich aus vier Hauptteilen zusammen:  

Informationen zur Person: Alter, Geschlecht, Arbeits- und Wohnort sowie 
eventuelle Auslandserfahrungen und Nutzung der Massenmedien u.a.;  

Politische Standpunkte: Meinungen zu ausgewählten politischen und wirt-
schaftlichen Problemstellungen und möglichen Lösungsalternativen; 

Internationale und EU-Türkei-Beziehungen: Haltungen zu den internatio-
nalen Beziehungen der Türkei und ihre Integration in die EU; 

Bildung und Arbeit: Informationen zu den Möglichkeiten und Inhalten der 
Fort- und Weiterbildung am Arbeitsplatz sowie die Arbeitssituation. 

In dem weitestgehend standardisierten Fragebogen hatten die Befragten die 
Möglichkeit, aus mehreren Antwortalternativen eine auszuwählen. Wenige 
Fragen ließen außerdem Mehrfachnennungen bzw. offene Antworten zu. 

Nachdem die o.g. Vorbereitungen abgeschlossen waren, wurden die Bür-
germeister aller für die Untersuchung ausgewählten 26 Stadtverwaltungen 
angeschrieben. Darin wurden sie über die Projektarbeit informiert und ge-
beten, die Durchführung der geplanten Befragung zu unterstützen. Parallel 
dazu wurden insgesamt 12 Interviewer, meist wissenschaftliche Mitarbeite-
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rinnen und Mitarbeiter der Fakultät für Wirtschafts- und Verwaltungswis-
senschaften der Akdeniz Universität, ausgewählt. Mit Hilfe von Rollen-
spielen wurden sie auf die Durchführung der Befragung vorbereitet. 

Nach vorheriger Terminabsprache wurde der Fragebogen durch die Inter-
viewer den Kommunalverwaltern vorgelegt. Wenn die Interviewpartner 
trotz vorheriger Terminabsprache nicht angetroffen werden konnten bzw. 
das Interview aus Gründen unvorhergesehener Termine abgebrochen wer-
den musste, wurde der Fragebogen zurückgelassen und später persönlich 
von dem Interviewer abgeholt. Wie die Beobachtungen während der Pro-
bebefragungen im Vorfeld bestätigten, verzichteten die Interviewer mit 
Blick auf die häufige Unterbrechung der Beantwortung der Fragen auf ein 
vollständiges Vorlesen der einzelnen Fragen. Die Aufgabe der Interviewer 
bestand hauptsächlich darin, den Fragebogen den Interviewpartnern zu er-
läutern und bei möglichen Verständnisfragen behilflich zu sein. Die Befra-
gungen dauerten je nach dem Arbeitspensum der Gesprächspartner an dem 
Interviewtag zwischen 25 und 75 Minuten. 

Von den insgesamt 269 ermittelten höheren Kommunalverwalterinnen und 
Kommunalverwaltern in den jeweiligen Orten (Tabelle 1) konnten insge-
samt 229 erreicht werden. Vier spät eingegangene und zwölf weitere Inter-
viewbögen, die wegen geringer Beantwortungsquote aussortiert werden 
mussten, wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Weitere 17 In-
terviews mussten ebenfalls aus der Auswertung herausgenommen werden, 
da diese mit Führungskräften der kommunalen Beteiligungsunternehmen 
durchgeführt worden waren, die im Nachhinein nicht in die Untersuchung 
einbezogen wurden. Damit wurden insgesamt 33 Fragebögen der Auswer-
tung nicht berücksichtigt. So wurden 196 Interviewbögen mit 145 unter-
schiedlichen Items ausgewertet. Die Befragungsergebnisse wurden mit 
Hilfe von SPSS 10.0 bearbeitet und teilweise durch Excel statistisch darge-
stellt. Bei den statistischen Analysen wurden ausschließlich Häufigkeitsta-
bellen und Kreuztabellen verwendet. Mit Hilfe der Signifikanztests (Chi-
Square) und des Pearson’schen Koeffizienten wurde der gegebenenfalls 
bestehende statistische Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Variab-
len getestet.  
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2. Merkmale und Standpunkte der Kommunalführer 

2.1. Demographische Merkmale 
 
Tabelle 2: Demographische Merkmale und Auslandserfahrungen der Kommunalführer. 

 Absolut %  Absolut % 
Mann 171 87,2 Ja 49 25,0
Frau 25 12,8 nein 147 75,0

Geschlecht 

Gesamt 196 100,0

Auslands-
erfahrung 

Gesamt 196 100,0
34 und jünger 24 12,2 Sofort 95 48,5
35-44 104 53,1 Vielleicht 81 41,3
45 und älter 68 34,7 nein 20 10,2

Alter 

Gesamt 196 100,0

Wunsch nach 
Auslandsreise 

Gesamt 196 100,0
Grundschule/ 
Gymnasium 75 38,3 Bildung/Studium 48 24,5

Hochschul-
abschluss 121 61,7 Arbeiten/Leben 34 17,3

Bildungs-
stand 

Gesamt 196 100,0 Tourismus/sonstige 92 46,9
Ländlich 86 43,9 Gesamt 174 88,8
Städtisch 110 56,1 Keine Antwort 22 11,2

Längster 
Lebensort 

Gesamt 196 100,0

Grund für    
erwünschte 
Auslandsreise 

Gesamt 196 100,0

 

Tabelle 2 zeigt auf, dass die an der Untersuchung teilgenommenen Kom-
munalführer aus 171 Männern (87,2%) und 25 Frauen (12,8%) bestehen. 
Die allgemein geltende Tatsache von nur gering vertretenen Frauen in den 
Führungsetagen des öffentlichen Dienstes wird hier noch einmal bestätigt. 
Bezogen auf die türkischen Kommunalverwaltungen geht die Schere zwi-
schen der Zahl der männlichen und der weiblichen Führungskräfte noch 
stärker auseinander. Nach den hier vorliegenden Ergebnissen sind Männer 
in den Stadtverwaltungen siebenmal stärker vertreten als Frauen.  

Nach den Altersgruppen unterschieden, bilden die türkischen höheren 
Kommunalverwalter in mittlerem Alter von 35-44 die größte Gruppe 
(53,1%); ihnen folgt die Gruppe der Älteren von 45 und darüber (34,7%). 
Unter den Kommunalführern ist die Gruppe der Jüngeren im Alter von 34 
und darunter (ca. 12%) am geringsten vertreten. Für kommunale Verhält-
nisse eine recht große Gruppe von Befragten (rund 62%) gab an, eine 
Hochschule abgeschlossen zu haben, wobei der Anteil der Kommunalfüh-
rer mit Aufbaustudium, wie z.B. Magister- bzw. Promotionsabschluss 
(3,6%) gering blieb. Die befragten Kommunalverwalter gaben weiter an, 
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etwa zu 38% Grundschule bzw. Gymnasium besucht zu haben. Zudem 
zählten etwa 56% der Kommunalführer den Ort, an dem sie am längsten 
lebten, zu der Gruppe der „Provinz- bzw. Großstadt“; die restlichen Befrag-
ten von etwa 44% gaben an, am längsten im Dorf bzw. in der Kleinstadt 
gelebt zu haben. 

Auf die Frage, ob sie sich jemals im Ausland aufgehalten hätten, antworte-
ten lediglich 25% mit „ja“. Rund 90% der Kommunalführer dagegen äußer-
ten Interesse an einer Auslandsreise, die sie „sofort“ bzw. unter bestimmten 
Bedingungen „vielleicht“ unternehmen würden. Etwa 10% der Befragten 
schlossen dagegen für sich eine solche Aktion in Zukunft völlig aus. Ca. 
53% der Befragten, die sich zu der Frage nach dem Grund ihrer eventuellen 
Auslandsreise äußerten, gaben touristische und sonstige Zwecke an. Lässt 
man die Kommunalführer, die keine Antwort auf die Frage gaben, außer 
Acht, so bildet der Anteil von jenen, die im Ausland arbeiten bzw. leben 
würden, lediglich etwa 20%.  

2.2. Arbeitssituation 
 
Tabelle 3: Verteilung der Kommunalführer auf die einzelnen Provinz- bzw. Bezirkshauptorte. 

 Provinzhauptort Bezirkshauptort Gesamt 
 Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent 
Antalya 64 47,8 70 52,2 134 100,0
Burdur 19 73,1 7 26,9 26 100,0

Arbeitsprovinz 

Ísparta 13 36,1 23 63,9 36 100,0
Gesamt  96 49,0 100 51,0 196 100,0

 

Tabelle 3 zeigt auf, wie sich die an der Befragung beteiligten Kommunal-
führer aus der westlichen Mittelmeerregion auf die einzelnen Provinzen 
bzw. auf die Bezirke verteilen. So befinden sich mit 134 (68,4%) die meis-
ten höheren Kommunalverwalter in der Provinz Antalya, wobei 64 (ca. 
48%) von ihnen angaben, im Provinzhauptort, d.h. in der Großstadtverwal-
tung und in den unteren drei Stadtverwaltungen, tätig zu sein. Es konnte 
zudem festgestellt werden, dass die Mehrheit der höheren Kommunalführer 
aus der Provinz Antalya mit ca. 52% in den kleinen, zum Teil ländlichen 
Bezirksstädten (s. hierzu Tabelle 1) tätig sind.  
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Nach den Zahlen in Tabelle 3 ist ebenfalls die Mehrheit der kommunalen 
Führungskräfte aus der Provinz Isparta, die insgesamt starke ländliche 
Strukturen aufweist, in den kleinstädtischen bezirklichen Stadtverwaltun-
gen (ca. 64%) tätig. Lediglich 36% der Befragten gaben an, in der Stadt-
verwaltung des Provinzhauptortes  tätig zu sein. Dagegen sind rund 73% 
der höheren Kommunalbeamten aus Burdur im Provinzhauptort und die 
restlichen etwa 27% in den Stadtverwaltungen der Bezirke. Nach der Ge-
samtzahl der an der Befragung beteiligten Kommunalführer aus der westli-
chen Mittelmeerregion betrachtet, ist die Mehrheit von ihnen (51%) in den 
kleineren Bezirksstadtverwaltungen tätig. 
 
Tabelle 4: Leitungsaufgaben und Leitungspositionen. 

 Absolut Prozent  Absolut Prozent 
1 29 14,8   
2 93 47,4 1-3 Personen 38 19,4
3 13 6,6 4-9 Personen 42 21,4
4 23 11,7 10-19 Personen 30 15,3
5 22 11,2 20-34 Personen 16 8,2
6 4 2,0 35 und mehr 66 33,7
Gesamt 184 93,9 Gesamt 192 98,0

Le
itu

ng
sa

uf
ga

be
* 

Keine Antwort 12 6,1

Le
itu

ng
sp

os
iti

on
 

Keine Antwort 4 2,0
Gesamt  196 100,0 Gesamt  196 100,0

* 1: Stellvertretender Bürgermeister, (Stellvertretender) Generalsekretär und Referatsleiter; 2: Abteilungs-
leiter; 3: Arzt, Tierarzt, Ingenieur, Rechtsanwalt; 4: Stellvertretender Abteilungsleiter; 5: Kommissar, 
Buchhalter, Kontrolleur; 6: Hilfskommissar. 

 
In Tabelle 4 werden die Leitungsaufgaben bzw. die Leitungspositionen der 
Kommunalführer dargestellt. Demnach sind etwa Zweidrittel der Kommu-
nalführer als Stellvertreter der politischen Spitze bzw. als Referats- oder 
Abteilungsleiter tätig und etwa Eindrittel der Befragten gaben an, 35 und 
mehr Mitarbeiter zu leiten. Nach der im Jahre 1999 verabschiedeten Ver-
ordnung über die Beförderungsbedingungen im öffentlichen Dienst (Güler 
2001: 84f) benötigen die Kommunalverwalter für die unter 1, 2 und 3 ge-
nannten Leitungsaufgaben einen Hochschulabschluss mit mindestens 
4jährigem Studium. Die Übernahme von Führungspositionen ist gegenwär-
tig ausschließlich durch Absolvierung von betriebsinternen Weiterbil-



Erol Esen 

52  

dungsmaßnahmen mit einer anschließend zentral durchgeführten Fachprü-
fung möglich. 

2.3. Politische Standpunkte 

Mit Blick auf ihre Grundhaltung, mit der die Kommunalführer die Außen-
beziehungen, aber auch mögliche Lösungen für die gegenwärtigen Prob-
lemlagen der Türkei beurteilen, wurden sie nach ihrer Meinung über die 
gegenwärtige politische und wirtschaftliche Situation im Land befragt (Ta-
belle 5): Auf einer Skala von 1-10 beurteilten etwa 74% der Befragten die 
wirtschaftliche Situation der Türkei mit der Note „schlecht“ bis „sehr 
schlecht“; lediglich 5,1% entschieden sich für 7 und darüber, d.h. „gut“ bis 
„sehr gut“. Somit bewerteten nahezu 95% der Kommunalführer, die die 
Frage beantworteten (3,1% gaben keine Antwort), die gegenwärtige wirt-
schaftliche Situation der Türkei als „befriedigend“ bis „miserabel“.  
 
Tabelle 5: Beurteilung der politischen und wirtschaftlichen Situation in der Türkei. 

 Absolut Prozent  Absolut Prozent 
Sehr schlecht/ 
schlecht 104 53,1 Sehr schlecht/ 

schlecht 144 73,5

Mittelmäßig 56 28,6 Mittelmäßig 36 18,4
Gut/sehr gut 30 15,3 Gut/sehr gut 10 5,1
Gesamt  190 96,9 Gesamt  190 96,9

D
em

ok
ra

tis
ch

er
 

Zu
st

an
d 

Keine Antwort 6 3,1

W
irt

sc
ha

ftl
ic

he
r 

Zu
st

an
d 

Keine Antwort 6 3,1
Gesamt  196 100,0 Gesamt  196 100,0

 

Dagegen schnitt das „demokratische Leben“ in der Türkei besser ab: Etwa 
53% der höheren Kommunalbeamten beurteilten es mit 1-4, d.h. „schlecht“ 
bis „miserabel“ und etwa 29% mit „befriedigend“ (5-6). Immerhin beurteil-
ten 15,3% der Befragten das demokratische Leben in der Türkei mit der 
Note 7-10, d.h. „gut“ bis „sehr gut“.  
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Grafik 1: Maßnahmen* gegen die Gefahren für die gesellschaftliche Ordnung und das politische System.  
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* 1:Bekämpfung der Korruption und Ungesetzmäßigkeiten, 2: Stabilisierung der pluralistischen Demo-
kratie, 3: Effektivere Maßnahmen gegen subversive und fanatische Bestrebungen, 4: EU-Beitritt, 5: Ko-
operation mit westlichen Ländern außerhalb der EU, 6: Intensivere Kooperation mit islamischen Ländern 
in der Region. 

Gefragt nach ihren politischen Prioritäten hinsichtlich der Abwehr der Ge-
fahren „für die gesellschaftliche Ordnung und das politische System der 
Türkei“ schlugen die führenden Kommunalverwalter mit einer überwälti-
genden Mehrheit (rd. 99%) Maßnahmen „gegen Korruption und Unge-
setzmäßigkeiten“ vor (Grafik 1). Die weiteren zwei Prioritäten, die die 
größte Zustimmung der Befragten erhielten, betreffen ebenfalls innenpoliti-
sche Problemlagen des Landes: So forderten 94,1% der führenden Kom-
munalbeamten die Stabilisierung der pluralistischen Demokratie“ und 
84,7% „effektivere Maßnahmen gegen subversive und fanatische Bestre-
bungen“. Der „EU-Betirtt“ zum Schutz der gesellschaftlichen Ordnung und 
des politischen Systems der Türkei steht unter den von Kommunalführern 
vorgeschlagenen Maßnahmen mit außenpolitischen Auswirkungen zwar an 
der Spitze; unter den gesamten Alternativen stellt dieser mit ca. 71% aller-
dings die „vierte Wahl“ dar. Das meist befürchtete Abdriften der Türkei in 
die Kategorie der islamisch-religiös orientierten Länder findet allerdings 
hier keine Bestätigung; die geringste Zustimmung unter den führenden 
Kommunalverwaltern in der westlichen Mittelmeerregion erhielt die religi-
öse Alternative: ca. 48% beträgt der Anteil der Befragten, die sich für eine 
„intensivere Kooperation mit den islamischen Ländern in der Region“ ent-
schieden (Grafik 1). 
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Grafik 2: Vertrauenswürdige Länder-(Gruppen)* in Bezug auf die gesellschaftliche Ordnung und Sicher-
heit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 1: EU-Länder, 2: westliche Länder außerhalb der EU, 3: USA, 4: Islamische Länder, 5: Russland. 

 
Allzu offensichtlich liegt die Präferenz der führenden türkischen Kommu-
nalverwalter in außenpolitischen Fragen auf dem Westen (Grafik 2). So 
belegen die EU-Länder und die übrigen Weststaaten sowie die USA die 
ersten drei Plätze, wenn es um die Prioritäten der türkischen Kommunal-
führer hinsichtlich der vertrauenswürdigen Länder-Gruppen für die Türkei 
geht. Dabei erhalten die EU-Länder das meiste Vertrauen der Befragten 
zugesprochen (ca. 53%); ihnen folgen andere westlichen Länder (52,2%) 
und die USA (52%). Mit ca. 26% bleibt Russland auf der Vertrauensskala 
der türkischen Kommunalführer ganz hinten, selbst hinter den islamischen 
Ländern (33,3%) zurück. 

3. Die EU-Haltungen der Kommunalführer 

3.1. Für und wider die EU-Mitgliedschaft 
 

Grafik 3: Sollte die Türkei Ihrer Mei- Grafik 4: Wann sollte Ihrer Meinung nach die Türkei Mit-      
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Nach den vorliegenden Ergebnissen der Untersuchung stimmen die türki-
schen kommunalen Führungskräfte aus der westlichen Mittelmeerregion 
einem EU-Beitritt der Türkei mit einer überwältigenden Mehrheit zu. Auf 
die Frage, ob die Türkei „Mitglied der EU“ werden sollte (Grafik 3), ant-
worteten rund 88% der Kommunalführer mit „ja“, einem Anteil, der weit 
über dem Landesdurchschnitt liegt9. Etwa 8% der Befragten lehnten eine 
EU-Mitgliedschaft der Türkei ab und 4,7% gaben an, „keine Meinung“ da-
zu zu haben. Gefragt nach dem Zeitpunkt eines EU-Beitritts der Türkei äu-
ßerten sich ca. 32% der kommunalen Führungskräfte mit „sofort“, d.h. 
schon in 2003, und 36% in den Jahren „2004-2006“ (Grafik 4). Bei Hinzu-
ziehung von ca. 13% der Befragten, die einem türkischen EU-Beitritt in 
den Jahren 2007-2009“ zustimmen, ergibt sich, dass über 80% der höheren 
Kommunalbeamten aus der westlichen Mittelmeerregion einen EU-Beitritt 
der Türkei für „sofort“ oder spätestens bis zum Jahre 2010 fordern. Genau 
8% beträgt der Anteil der Befragen, die sich keineswegs einen EU-Beitritt 
der Türkei wünschten. So ist der Annahme zuzustimmen, dass die führen-
den Kommunalverwalter die EU-Mitgliedschaft der Türkei überdurch-
schnittlich unterstützen.  

Die hohe Zustimmung der türkischen Kommunalführer aus der westlichen 
Mittelmeerregion hängt auch mit ihrer grundsätzlich hohen Zustimmung 
zur Europäischen Union zusammen. An einer anderen Stelle nach den Zie-
len und Praktiken der EU befragt, beurteilten rund 74% der führenden 
Kommunalbeamten diese als „positiv“, während 15% sie für „negativ“ 
hielten. So können wir feststellen, dass die türkischen Kommunalführer 
nicht nur mit einer überwältigenden Mehrheit die EU-Ziele und -Praktiken 
befürworten bzw. den türkischen EU-Beitritt unterstützen, sondern auch 
dessen Realisierung spätestens bis zum Jahre 2010 fordern. 

 

 
 
9 Die Meinungsumfragen in der türkischen Öffentlichkeit belegen, dass sich der Anteil der Befürworter 

einer türkischen EU-Mitgliedschaft unter unterschiedlichen politischen und sozialen Gruppen und ent-
sprechend des Alters etc. zwischen 60-70% bewegt, während ca. 18-23% der türkischen Bevölkerung 
einen Beitritt ablehnen. Vgl. hierzu u.a.: Demir/Erkekoğlu 2003: 16; Radikal, 25.10.2002 und 
11.4.2004; TÜSES 2002: 35ff; Eurobarometer Dezember 2001: http://europa.eu.int/comm/public 
_opinion 
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3.2. Die Europäische Integration zwischen Hoffnung und Misstrauen 

Bei einer hohen Unterstützung der führenden türkischen Kommunalverwal-
ter für die europäische Integration ist die EU-Mitgliedschaft der Türkei mit 
bestimmten Erwartungen verbunden. Gefragt nach möglichen Folgen ga-
ben etwa 80% der Befragten an, dass ein EU-Beitritt der Türkei zur Erhö-
hung des wirtschaftlichen Wohlstands im Land führen würde (Esen 2003: 
235). Hinsichtlich weiterer Details der wirtschaftlichen Situation erwarte-
ten zudem 76% der Befragten weniger Inflation und 72% eine „Abnahme 
der Arbeitslosenrate“ infolge eines türkischen EU-Beitritts. So bestätigt 
sich die Annahme ebenfalls, dass die Kommunalführer mit einer EU-
Mitgliedschaft der Türkei besondere politische und wirtschaftliche Erwar-
tungen verbinden, wobei der wirtschaftliche Zustand und die Demokratie 
im Land die wichtigsten Stichworte hierfür sind. 

In politischen Fragen bleiben allerdings die hohen Erwartungen der türki-
schen Kommunalführer im Kontext der europäischen Integration auf eine 
Stabilisierung der Demokratie begrenzt. Mit rund 82% versprachen sich die 
Kommunalführer von einer EU-Mitgliedschaft der Türkei „mehr demokra-
tische Rechte“ im Land, während die Frage der politischen Stabilität des 
Landes mit ca. 59% und die eines Rückgangs der Korruption mit 58% nur 
eine geringe Zustimmung der türkischen Kommunalführer aus der Mittel-
meerregion fand. 
Grafik 5: Von einer EU-Mitgliedschaft der Türkei kann eine „eventuelle Unterstützung des Erhalts der 
nationalen Einheit“ bzw. eine „eventuell schnellere Lösung des Ägäis- und Zypernkonfliktes“ erwartet 
werden. 

0

10

20

30

40

50

60

stimme zu stimme nicht zu keine Meinung

nationale Einheit
Aegäis- und Zypernkonflikt

 



Kommunalverwaltung und europäische Integration der Türkei 

 57

 

Weiter gingen die Erwartungen zurück, als es sich um die Frage eines posi-
tiven Beitrages zum „Erhalt der nationalen Einheit“ des Landes bzw. zur 
„Lösung der Probleme wie z.B. des Ägäis- und Zypernkonflikts“ durch ei-
ne EU-Mitgliedschaft der Türkei handelte (Grafik 5). Nur eine knappe 
Mehrheit von 52,1% stimmten der Meinung zu, die „EU-Mitgliedschaft der 
Türkei würde die Lösung der Probleme, wie Ägäis und Zypern, beschleu-
nigen“. Rund 39% lehnten diese Äußerung sogar ab. Bei der Frage der na-
tionalen Einheit sind die türkischen Kommunalführer recht besorgt. Der 
Annahme, „eine EU-Mitgliedschaft würde den Erhalt der nationalen Ein-
heit der Türkei unterstützen“, stimmten lediglich 32,5% zu; 55,4% der Be-
fragten lehnten sie gar ab. Auch unter Berücksichtigung der Haltungen in 
Zusammenhang mit der nationalen Souveränität und einer EU-
Mitgliedschaft der Türkei (Esen 2003: 236f) umfassen die positiven Erwar-
tungen der führenden türkischen Kommunalbeamten lediglich die allge-
meinen politischen und wirtschaftlichen Fragen, insbesondere hinsichtlich 
der Entwicklung der Demokratie bzw. des wirtschaftlichen Wohlstandes im 
Land. Während die Hoffnungen in Zusammenhang mit einer EU-
Mitgliedschaft der Türkei auch bei einer weiteren Differenzierung der wirt-
schaftlichen Fragen weitgehend bestehen bleiben, nehmen diese bei grund-
sätzlichen politische Fragen, insbesondere struktureller Art, rapide ab, 
verwandeln sich gar in Sorgen bzw. Misstrauen. Somit ist der Annahme zu 
folgen, dass die zunehmende europäische Integration durchaus Sorgen un-
ter den führenden Kommunalverwaltern auslöst. 

3.3. Sorgen um die Perspektiven der EU-Mitgliedschaft 

Ähnlich wie bei politisch-strukturellen Fragen zeigen sich die genannten 
türkischen Kommunalführer besorgt, wenn es um die Behandlung des tür-
kischen Beitrittsantrages seitens der EU geht. Nur eine knappe Mehrheit 
(rund 52%) geht davon aus, dass die EU die Türkei „in ein paar Jahren“ 
bzw. „spätestens nach Erfüllung der erforderlichen Bedingungen“ aufneh-
men würde (Grafik 6). Weitere 30% der Befragten befürchten, dass die 
Türkei „nicht in absehbarer Zeit“ bzw. „gar nicht“ in die EU aufgenommen 
würde. Schließlich steht es für 18% der Kommunalführer gar nicht fest, ob 
die Türkei überhaupt in die EU aufgenommen würde oder nicht.  
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Grafik 6: Denken Sie, die EU würde die Türkei als Mitglied aufnehmen?  
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Bezogen auf die einzelnen EU-Länder schneidet dann auch Griechenland 
am schlechtesten ab, wenn es um die Unterstützung des türkischen EU-
Begehrens geht. Rund 53% der türkischen Kommunalführer nehmen an, 
dass Griechenland den türkischen EU-Beitritt verhindern würde (Esen 
2003: 239f). Auch von den EU-Organen erwarten die Befragten keine gro-
ße Unterstützung. Dabei verursacht das Europäische Parlament großen Pes-
simismus bei den türkischen Kommunalbeamten. Etwa 38% von ihnen 
meinen, dass das Europäische Parlament den türkischen EU-Beitritt „nicht 
unterstützen“ würde. 

3.4. EU-Haltungen als politische Orientierung oder Ideologie? 

Als Schnittpunkt unterschiedlichster Bereiche des politischen und gesell-
schaftlichen Lebens in der Türkei stellt sich nun die Frage, wie weit sich 
die möglichen EU-Positionen auf die allgemeinen politischen Orientierun-
gen auswirken. Die Frage, „ist die EU-Haltung der von ihnen unterstützten 
politischen Partei für Sie wichtig“ (Grafik 7), bejahten über 80% der füh-
renden Kommunalverwalter mit „sehr“ (ca. 51,9%) bzw. „etwas“ wichtig 
(28,6%). Lediglich 14,3 % meinten, das sei „nicht“ bzw. 5,3% „überhaupt 
nicht“ wichtig. Zudem nannten die türkischen kommunalen Führungskräfte 
die EU als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal für politische Parteien. So 
entschieden sich die meisten Befragten (rund 45%) für die Aussage „man-
che politischen Parteien treten für den Erhalt der nationalen Traditionen 
und Werte ein, während die anderen die Integration in die Europäische U-
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nion in den Vordergrund stellen“. Die wirtschaftspolitischen (39,3%) bzw. 
ideologischen Orientierungen (36,2%) der politischen Parteien spielten für 
die kommunalen Führungskräfte eher eine untergeordnete Rolle (Grafik 8). 
Folglich kann der Annahme zugestimmt werden, dass die europäische In-
tegration einen wichtigen Aspekt für die politische Orientierung darstellt. 
Grafik 7: Die Bedeutung der EU-Haltung der Grafik 8: Unterscheidungsmerkmale der politischen  
eigenen politischen Partei.    Parteien.10 

 

Dass inzwischen der „Erhalt der nationalen Traditionen und Werte“ keinen 
Widerspruch mehr mit der Nähe zur EU darstellt, wird im Meinungsbild 
der führenden türkischen Kommunalverwalter an einer anderen Stelle deut-
lich. In einem Meinungskatalog, der ihnen zur Zustimmung bzw. Ableh-
nung vorgelegt wurde, konnte ein überwältigender Konsens (95,5%) unter 
den Befragten zu der Meinung festgestellt werden: „Die Türkei sollte sich 
unter Beibehalten nationaler Traditionen und Werte entwickeln“. Eine    
ebenfalls hohe Zustimmung findet die Aussage (81,9%): „Die Türkei sollte 
sich wie Westeuropa entwickeln“. Anders als es von den religiös-
konservativen bis hin zu türkisch-nationalistischen Kräften, insbesondere 
von der „Nationalistischen Aktionspartei“ (Milliyetçi Hareket Partisi - 
MHP), öfters propagiert wird, stellen die hier genannten beiden Standpunk-
te bezüglich des wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Grundsatzes kei-
nen Widerspruch dar. Das bedeutet, dass eine enge Anlehnung der Türkei 
 
10 Die Befragten mussten maximal zwei der folgenden Aussagen als wesentlichen Unterschied zwischen 

den politischen Parteien auswählen: EU-Integration: Manche politischen Parteien treten für den Erhalt 
der nationalen Traditionen und Werte ein, während die anderen die Integration in die EU in den Vor-
dergrund stellen; Wirtschaftspolitik: Die einen fordern die Lenkung der Wirtschaft durch den Staat, die 
anderen durch den freien Markt; Ideologie: Die einen verteidigen eine bestimmte Ideologie, die ande-
ren greifen im Interesse des Landes auf mehrere Ideologien zurück; Parteiprogramm: Manche politi-
schen Parteien stellen die bekannten Persönlichkeiten in den Vordergrund und die anderen werben um 
Unterstützung für ihr Programm.  
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an das westeuropäische Entwicklungsmodell nicht gleichzeitig einen Ver-
zicht auf die nationalen Traditionen und Werte erfordert, wie es zumindest 
gegenwärtig von den führenden Kommunalbeamten beurteilt wird. 

4. Grundtendenzen in den EU-Haltungen der Kommunalverwalter 

4.1. Beurteilung der politischen und wirtschaftlichen Situation 

Die hohe Unterstützung der Kommunalführer für den EU-Beitritt (ca. 88%) 
bei jedoch gleichzeitig bestehender Sorge, gar Misstrauen, macht eine wei-
tere Differenzierung der EU-Haltungen der Befragten nötig. Es geht hierbei 
weniger darum, die Bestimmungsfaktoren der EU-Positionen der Kommu-
nalführer zu beschreiben; vielmehr sollen hier die EU-Grundhaltungen der 
kommunalen Führungskräfte in Zusammenhang mit ausgewählten demo-
graphischen und politischen Aspekten u.a. beschrieben werden. Dabei wur-
de die Korrelationsanalyse verwendet, wenn die erwarteten Häufigkeiten, 
die unter 5 liegen, 20% überstiegen. Daher wurden je nach Test Signifi-
kanz- ( 2) bzw. Korrelationswerte ( r ) herangezogen. 
 
Tabelle 6: Beurteilung des demokratischen Lebens in der Türkei und die Unterstützung ihrer EU-
Mitgliedschaft. 

 Sollte die Türkei Ihrer Meinung nach Mitglied der EU werden?  
Wie beurteilen Sie den gegenwärti-
gen Zustand des demokratischen 
Lebens in der Türkei? ja nein Keine Meinung Gesamt 

Sehr schlecht/ schlecht 85,4% 8,7% 5,8% 100,0%
Mittelmäßig 90,9% 7,3% 1,8% 100,0%

 

Gut/sehr gut 89,7% 6,9% 3,4% 100,0%
164 15 8 187Gesamt                     F 

 
                                  % 87,7% 8,0% 4,3% 100,0%

r=-0,81   p=0,271   p>0,05 

 

Bei einem Blick auf Tabelle 6 wird deutlich, dass die Unterstützung für ei-
ne EU-Mitgliedschaft der Türkei nicht von einer Beurteilung des gegen-
wärtigen demokratischen Lebens in der Türkei abhängig ist. Auch 
statistisch konnte hier kein Zusammenhang festgestellt werden. Außerdem 
zeigt die Tabelle 6, dass sich die recht unterschiedlichen Meinungen der 
Befragten zum demokratischen Leben in der Türkei in den Positionen der 
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führenden Kommunalverwalter zur EU-Mitgliedschaft des Landes nicht 
fortsetzen, jedenfalls nicht in statistisch relevanter Größenordnung. Viel-
mehr fällt die Tendenz auf, dass von den Kommunalführern mit einer eher 
positiven Einstellung gegenüber dem demokratischen Leben mehr Unter-
stützung für eine eventuelle EU-Mitgliedschaft der Türkei ausgeht. Zwi-
schen den Fragen der „Beurteilung des demokratischen Lebens“ und der 
Einschätzung der „Perspektiven einer EU-Mitgliedschaft“ der Türkei konn-
te ebenfalls kein statistisch bedeutender Zusammenhang (Tabelle 7) festge-
stellt werden. Auch hier ist vielmehr auf die Tendenz hinzuweisen, dass 
sich die türkischen Kommunalführer, die den demokratischen Zustand in 
der Türkei für „mittelmäßig“ (52,7%) bzw. für „gut/sehr gut“ (66,7%) hal-
ten, hinsichtlich der Perspektive des türkischen EU-Beitrittsantrags zuver-
sichtlicher zeigen.  
 
Tabelle 7: Beurteilung des demokratischen Lebens in der Türkei und die eventuelle Haltung der EU ge-
genüber dem türkischen Beitrittsantrag. 

 Denken Sie, die EU würde die Türkei als Mitglied aufneh-
men?  

Wie beurteilen Sie den gegenwärti-
gen Zustand des demokratischen 
Lebens in der Türkei?* 

Ja, bald/nach 
Erfüllung der 
Bedingungen 

Noch unklar Nicht in abseh-
barer Zeit/auf 
keinen Fall  Gesamt 

Sehr schlecht/ schlecht 49,5% 14,6% 35,9% 100,0%
Mittelmäßig 52,7% 25,5% 21,8% 100,0%

  
  
  Gut/sehr gut 66,7% 10,0% 23,3% 100,0%
Gesamt               F 100 32 56 188
                            % 53,2% 17,0% 29,8% 100,0%
2= 7,714  df=4  p=0,103  p>0,05 

 

Wenn auch nur ein geringer statistischer Zusammenhang festgestellt wer-
den konnte, fällt eine ähnliche Tendenz bezüglich der Beurteilung des wirt-
schaftlichen Zustandes der Türkei auf. Wie die Tabelle 8 zeigt, erhält auch 
hier die EU-Mitgliedschaft der Türkei tendenziell mehr Unterstützung 
durch jene kommunalen Führungskräfte, die den gegenwärtigen wirtschaft-
lichen Zustand im Land als „mittelmäßig“ (97,1%) beurteilen.  
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Tabelle 8: Beurteilung des wirtschaftlichen Lebens in der Türkei und die Unterstützung der türkischen 
EU-Mitgliedschaft. 

 Sollte die Türkei Ihrer Meinung nach Mitglied der 
EU werden?  

Wie beurteilen Sie den gegenwärtigen 
Zustand des wirtschaftlichen Lebens in der 
Türkei? ja nein Keine Meinung Gesamt 

Sehr schlecht/ schlecht 84,5% 10,6% 4,9% 100,0%
Mittelmäßig 97,1% ,0% 2,9% 100,0%

 

Gut/sehr gut 100,0% ,0% ,0% 100,0%
164 15 8 187Gesamt                     F 

 
                                  % 87,7% 8,0% 4,3% 100,0%

r=-0,146   p=0,046    p<0,05 

 

Die befragten Kommunalführer, die die türkische Wirtschaft als „gut“ bis 
„sehr gut“ (100%) beurteilen, treten geschlossen für einen EU-Beitritt der 
Türkei ein. Daher ist die Annahme, dass die Befürwortung der EU-
Integration als Gegenmaßnahme gegen die vorhandenen politischen und 
wirtschaftlichen Probleme in der Türkei gilt, abzulehnen. Die überdurch-
schnittlich hohe Zustimmung der türkischen Kommunalführer zur europäi-
schen Integration des Landes steht somit nicht in Abhängigkeit von 
Tagespolitiken einzelner Regierungen des Landes. 

4.2. Bildungs- und Informationsstand 
 
Tabelle 9: Bildungsstand und die Unterstützung einer türkischen EU-Mitgliedschaft. 

Sollte die Türkei Ihrer Meinung nach Mitglied der 
EU werden? 

Der Bildungsstand ja nein Keine Meinung Gesamt 
Abitur und darunter 80,0% 12,0% 8,0% 100,0% 

Hochschulabschluss 92,4% 5,1% 2,5% 100,0%
169 15 9 193Gesamt                   F 

 
                                % 87,6% 7,8% 4,7% 100,0%
2= 6,552  df=2  p=0,038  p<0,05 

 

Ein Vergleich des Bildungsstandes der Kommunalführer mit ihrer Haltung 
hinsichtlich einer türkischen EU-Mitgliedschaft macht den, auch statistisch 
bewiesenen Zusammenhang deutlich (Tabelle 9). So unterstützen Kommu-
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nalführer mit einem Hochschulabschluss11 eine eventuelle EU-
Mitgliedschaft der Türkei mehr als jene mit geringerem Schulabschluss. 
Damit lässt sich feststellen, dass die Unterstützung für die europäische In-
tegration der Türkei mit steigendem Bildungsstand zunimmt. Gleiches kann 
jedoch in Zusammenhang mit dem Informationsstand (Tabelle 10) nicht 
behauptet werden. So konnte zwischen dem, zumindest selbst eingeschätz-
ten Informationsstand der Befragten über die EU und der Unterstützung der 
türkischen EU-Mitgliedschaft kein positiv linearer Zusammenhang festge-
stellt werden.  
Tabelle 10: Angenommener Informationsstand über die EU und Unterstützung für eine EU-
Mitgliedschaft. 

Sollte die Türkei Ihrer Meinung nach Mitglied der EU werden? Wie weit glauben Sie, über 
die EU informiert zu sein? ja nein Keine Meinung Gesamt 

Gut 90,5% 4,8% 4,8% 100,0%
Mittelmäßig 90,2% 4,9% 4,9% 100,0%
Wenig 94,8% 1,7% 3,4% 100,0%

 

Gar nicht 80,3% 15,5% 4,2% 100,0%
168 15 8 191Gesamt                     F 

 
                                  % 88,0% 7,9% 4,2% 100,0%

r=0,077    p=0,291   p>0,05 
 
Trotz eines fehlenden statistischen Zusammenhangs fällt allerdings auf, 
dass die Unterstützung einer EU-Mitgliedschaft der Türkei unter den Kom-
munalführern am geringsten (ca. 80%) ist, die angeben, über die EU „gar 
nicht“ informiert zu sein. 

Wie aus Tabelle 11 ersichtlich, korrelieren allerdings die Frage zum EU-
Informationsstand und die der Beurteilung der eventuellen Haltung der EU 
gegenüber dem türkischen Beitrittsantrag miteinander. So zeigen sich jene 
Kommunalführer (78%), die angeben, „mittelmäßig“ über die EU infor-
miert zu sein, am zuversichtlichsten, wenn es um die erwartete Haltung der 
EU gegenüber dem türkischen Beitrittsantrag geht. Kommunalführer, die 
angeben, über die EU „gar nicht“ informiert zu sein, sind auch am meisten 
besorgt über die Perspektiven der türkischen EU-Mitgliedschaft. Lediglich 
ca. 39% von ihnen erwarten eine „baldige“ EU-Mitgliedschaft der Türkei, 
 
11 Hier schließt Hochschulabschluss alle Abschlusszeugnisse für den Besuch von zweijährigen Berufs-

hochschulen, vierjährigem Fakultäts- bzw. Hochschulstudium und Magister bzw. Promotion ein. 
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während rd. 40% kaum bzw. „auf keinen Fall“ eine diesbezügliche Per-
spektive sehen. Der Bildungs- und Informationsstand korreliert zwar nicht 
immer mit den EU-Haltungen der Führungskräfte. Angesichts der Tatsache 
jedoch, dass die türkischen Kommunalführer ohne irgendwelche EU-
Kenntnisse die europäisch-türkischen Beziehungen skeptischer beurteilen, 
ist der Annahme zuzustimmen, dass der Bildungs- und Informationsstand 
für die möglichen EU-Standpunkte ausschlaggebend ist. 
 

Tabelle 11: Informationsstand und Perspektiven einer EU-Mitgliedschaft. 

Denken Sie, die EU würde die Türkei als Mitglied aufnehmen? 

Wie weit glauben Sie, über 
die EU informiert zu sein? 

Ja, bald/nach Erfül-
lung der Bedingungen 

Noch unklar Nicht in abseh-
barer Zeit/auf 
keinen Fall  

Gesamt 
  

Gut 52,4% 19,0% 28,6% 100,0%
Mittelmäßig 78,0% 9,8% 12,2% 100,0%
Wenig 50,0% 20,7% 29,3% 100,0%

 

Gar nicht 38,9% 20,8% 40,3% 100,0%
100 35 57 192Gesamt                        F 

 
                                     % 52,1% 18,2% 29,7% 100,0%
2= 16,803  df=6  p=0,010  p<0,05 

 

4.3. Angenommene EU-Positionen 

Mit der Frage, wie weit die Position der Kommunalführer hinsichtlich einer 
türkischen EU-Mitgliedschaft von ihren grundsätzlichen EU-Haltungen 
betroffen ist, befassen sich die Tabellen 12 und 13. Mit Hilfe des Pear-
son’schen Koeffizienten lässt sich ein positiver linearer Zusammenhang 
zwischen der Beurteilung der „EU-Ziele und -Praktiken“ und der Unter-
stützung einer eventuellen „EU-Mitgliedschaft der Türkei“ durch die 
Kommunalführer (Tabelle 12) feststellen. So treten rund 94% der Kommu-
nalführer, die die EU-Ziele und -Praktiken für „positiv“ halten, auch für 
eine türkische EU-Mitgliedschaft ein.  
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Tabelle 12: Beurteilung der EU-Ziele und -Praktiken und Unterstützung für eine EU-Mitgliedschaft. 

Sollte die Türkei Ihrer Meinung nach Mitglied der EU 
werden? Wie finden Sie die Ziele und Prak-

tiken der EU allgemein?* ja nein Keine Meinung Gesamt 
Positiv 94,3% 2,1% 3,6% 100,0%
Negativ 72,4% 24,1% 3,4% 100,0%

 

Keine Meinung 66,7% 19,0% 14,3% 100,0%
167 14 9 190Gesamt                 F 

 
                             % 87,9% 7,4% 4,7% 100,0%

r=0,274    p=0,000   p<0,05 
 

Dieser Prozentsatz liegt weit über dem allgemeinen Durchschnitt der Be-
fürworter einer EU-Mitgliedschaft der Türkei von ca. 88%. Unter den Be-
fragten, die die EU- Ziele und -Praktiken als „negativ“ beurteilen, geht 
dagegen die Unterstützung für eine türkische EU-Mitgliedschaft rapide zu-
rück, bis auf etwa 72%.  
 
Tabelle 13: Beurteilung der Perspektiven der EU-Mitgliedschaft und deren Unterstützung. 

Sollte die Türkei Ihrer Meinung nach Mitglied der EU 
werden? Denken Sie, die EU würde die 

Türkei als Mitglied aufnehmen?* ja nein Keine Meinung Gesamt 
Ja, bald/nach Erfüllung 
der Bedingungen 97,0% ,0% 3,0% 100,0%

Noch unklar 94,1% 2,9% 2,9% 100,0%

 

Nicht in absehbarer 
Zeit/auf keinen Fall  66,7% 24,6% 8,8% 100,0%

168 15 9 192Gesamt                    F 
 
                                 % 87,5% 7,8% 4,7% 100,0%

r=0,312   p=0,000    p<0,05 
 

Auch die Tabelle 13 zeigt, dass „EU-Optimisten“, d.h. die Kommunalfüh-
rer, die von einer Annahme des türkischen Beitrittsantrages durch den EU-
Rat ausgehen, zu 97% eine EU-Mitgliedschaft der Türkei unterstützen. 
Dieser Prozentsatz, der weit über dem der durchschnittlichen Unterstützung 
für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei (ca. 88%) liegt, wird geringer, wenn 
die türkischen EU-Beitrittsperspektiven durch die Kommunalführer auch 
geringer eingeschätzt werden. So ist der Annahme zuzustimmen, dass die 
angenommenen EU-Haltungen gegenüber der Türkei die eigenen Stand-
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punkte der Kommunalführer in europäisch-türkischen Beziehungen weit-
gehend bestimmen.  
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Anlage 1: Organisationsmodell eines türkischen Ministeriums 
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Anlage 2: Deutsch-türkisches Wörterbuch zur öffentlichen Verwal-
tung 
 
Aeltestenrat (Köy) ihtiyar heyeti 
Amtsblatt (der Türkischen Republik) (Türkiye Cumhuriyeti) Resmi Gazete 
Anstalt für Organisation und Aufsicht 
der Banken 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
lu - BDDK 

Aufgabenunterscheidung görev ayrımı 
Ausschuss der Großstadtverwaltung Büyükşehir Belediye Encümeni 
Bezirk ilçe 
Bezirksrat ilçe yönetim kurulu 
Bezirksstadtverwaltung ilçe belediyesi 
Bezirksverwaltung ilçe yönetimi 
Bezirksverwaltungsdirektor ilçe idare şube müdürü 
Börsenmarktbehörde Sermaye Piyasası Kurulu - SPK 
Bürgermeister Belediye başkanı 
Direktor der Provinzsonderverwaltung İl Özel İdaresi Müdürü 
Dokument der Beitrittspartnerschaft Katılım Ortaklığı Belgesi - KOB 
Dorfgesetz Köy Kanunu 
Dorfversammlung köy derneği 
Dorfverwaltung köy yönetimi 
Dorfvorsteher, Stadtteilvorsteher muhtar 
Generalstab Genelkurmay Başkanlığı 
Generalstabchef Genelkurmay Başkanı 
Gesetz zur Großstadtverwaltung Büyükşehir Belediye Kanunu 
Gesetz zur Provinzsonderverwaltung İl Özel İdaresi Kanunu 
Gesetz zur Stadtverwaltung Belediye Kanunu 
Gouverneur Vali 
Grossstadtversammlung Büyükşehir Belediye Meclisi 
Grossstadtverwaltung Büyükşehir Belediyesi 
Grosstadtausschuss Büyükşehir Belediye Encümeni 
Hauptortsbezirk  çekirdek ilçe 
Hohe Koordinierungskommission für 
Beschäftigungsentwicklung 

İstihdam Geliştirme Yüksek Koordinasyon 
Kurulu 

Hochschulrat Yüksek Öğretim Kurulu - YÖK 
Hohe Planungskommission Yüksek Planlama Kurulu 
Hoher Militärrat Yüksek Askeri Şura - YAŞ 
Kartellamt Rekabet Kurulu 
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Kommunalverwaltung yerel yönetim 
Kreis bucak 
Kreisdirektor bucak müdürü 
Kultus- und Erziehungsrat Talim Terbiye Kurulu 
Landrat Kaymakam 
Minister bakan 
Ministerium bakanlık 
Ministerpräsident Başbakan 
Ministerrat, Regierung Bakanlar Kurulu, hükümet 
Mutterlandspartei Anavatan Partisi - ANAP 
Nachgeordnete Behörde ilgili kuruluş 
Nationale Nachrichtenorganisation Milli İstihbarat Teşkilatı - MİT 
Nationaler Sicherheitsrat Milli Güvenlik Kurulu – MGK 
Nationales Programm Ulusal Program 
Nationalistische Aktionspartei Milliyetçi Hareket Partisi - MHP 
Oberbürgermeister Büyükşehir Belediye Başkanı 
Partei des Rechten Weges Doğru Yol Partisi - DYP 
Partei für Gerechtigkeit und Wohlstand Adalet ve Kalkınma Partisi - AKP 
Provinz il, taşra 
Provinzhauptort il merkezi 
Provinzialrat İl Yönetim Kurulu 
Provinzorganisation  il/taşra teşkilatı 
Provinzsonderverwaltung İl Özel İdaresi 
Provinzstadtverwaltung merkez belediyesi 
Provinzversammlung İl Genel Meclisi 
Provinzverwaltung il/taşra yönetimi 
Provinzverwaltungsdirektor il idare şube müdürü 
Rechnungshof Sayıştay 
Republikanische Volkspartei Cumhuriyet Halk Partisi - CHP 
Richter kadı 
Staatliches Planungsamt Devlet Planlama Teşkilatı - DPT 
Staatliches Unternehmen Kamu İktisadi Teşebbüsü - KİT 
Staatskontrollrat Devlet Denetleme Kurulu 
Staatsminister devlet bakanı 
Staatspräsident 

Cumhurbaşkanı 

Staatsrat Danıştay 
Staatssekretär müsteşar 
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Staatssekretariat für Aussenhandel Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Staatssekretariat für Finanzen Hazine Müsteşarlığı 
Stadt (Gemeinde) şehir, belde 
Stadtverwaltungsausschuss Belediye Encümeni 
Stadtteilverwaltung mahalle yönetimi 
Stadtversammlung Belediye Meclisi 
Stadtverwaltung belediye, belde 
Ständiger Provinzausschuss il daimi encümeni 
Südostanatolisches Projekt Güneydoğu Anadolu Projesi - GAP 
Türkische Grosse Nationalversammlung Türkiye Büyük Millet Meclisi - TBMM 
Union der Stadtverwaltungen der Mit-
telmeerregion 

Akdeniz Belediyeler Birliği - ABB 

Unterbezirksdirektor bucak müdürü 
Untergeordnete Behörde bağlı kuruluş 
Unterstadtverwaltung alt/ilk kademe belediyesi 
Versammlung der Grosstadt büyükşehir belediye meclisi 
Weite Zuständigkeit yetki genişliği 
Zenralbezirk merkez ilçe 
Zentralverwaltung merkez yönetimi 
Zentrum  merkez 
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